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Deutsches Institut für Urbanistik 

Innenstädte werden vermehrt als attraktive 
Wohnstandorte wahrgenommen – nicht 
nur von Studenten, Singles oder älteren 
Menschen, sondern auch von Familien. 
Handelt es sich bei dieser Aussage um 
eine nicht belegbare These oder kann man 
tatsächlich von einer „Renaissance der In-
nenstädte“ sprechen? Das Deutsche Insti-
tut für Urbanistik (difu), Berlin, trägt zur 
Klärung dieser Frage durch eine sieben 
Städte umfassende Fallstudie bei. 

Eines der Ziele der Studie war die Auswei-
tung der Datenbasis, auf deren Grundlage 
dann untersucht wurde, „ob jeweils und in 
welcher Weise ein positiver Bedeutungswan-
del des Wohnens in der Innenstadt“ nach-
zuweisen ist. Untersucht wurden die Städte 
Braunschweig, Dresden, Frankfurt am Main, 
Kassel, Köln, Schwäbisch Gmünd und Wetz-
lar, die Unterschiede in Bezug auf Fläche und 
Bevölkerung, regionale Bedeutung, Wirt-
schaftskraft und -standort aufweisen. 

Renaissance des Wohnens  
in der Innenstadt

Neben der intensiven Auswertung quan-
titativer Daten umfasst die Studie auch 
zahlreiche Expertengespräche, die mit 

Renaissance des Wohnens in der Innenstadt 
Akteuren der Fallstudienstädte geführt 
wurden. Nicht immer konnte quantitativ 
nachgewiesen werden, dass es einen Trend 
zur Rückkehr in die Innenstadt gibt, aber 
es „wurde im Zuge der Untersuchung […] 
klar erkennbar, dass es die Renaissance 
des Wohnens in der Innenstadt als Vision 
oder […] als positiv 
besetztes Leitbild 
für die Entwick-
lung der Innen-
städte gibt“.

Vorteile des Woh-
nens in der Innenstadt liegen für Bewoh-
ner in den kurzen Wegen, der guten infra-
strukturellen Ausstattung und den engen 
sozialen Netzen. Die Städte profitieren 
davon in wirtschaftlicher Hinsicht. 

Das difu beobachtet eine Neuausrichtung 
der kommunalen Wohnungspolitik, die 
viel mehr ist als soziale Wohnraumver-
sorgung, nämlich „Identitätspolitik und 
kulturelles Selbstverständnis“. 

Hemmschuh Wohnungsangebot

Statistisch ist die Renaissance des Woh-
nens in den Innenstädten nach Aussage 

des difu nur „zögerlich“ nachzuweisen. 
Erklärt wird dies u. a. mit den innerstäd-
tischen Wohnungsmärkten, die „vielerorts 
von einer einseitigen Angebotsstruktur 
und vor allem einem Mangel an großen 
Wohnungen gekennzeichnet“ sind. Wohn-
projekte, die sich speziell an Familien 

richten oder für 
generationenüber-
greifendes Wohnen 
geplant werden, 
können dazu bei-
tragen, diese Män-
gel zu beheben. 

Eine weitere Erkenntnis der Untersu-
chung: „Die Entwicklung des Wohnens 
in der Innenstadt muss als strategische 
Querschnittsaufgabe gesehen werden, in 
die Aspekte der Stadtplanung, der Ver-
kehrspolitik, der Identitätspolitik und […] 
der Sozialpolitik einfließen.“ 

Die neue difu-Studie kann im Internet 
unter www.difu.de/Publikationen be-
stellt werden.

Neuer Generalsekretär im Amt

DV Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung 

Christian Huttenloher ist 
seit 1. Januar 2010 neuer 
Generalsekretär des DV 
Deutscher Verband für Woh-
nungswesen, Städtebau und 
Raumordnung, Berlin. Zu-
letzt war er als Geschäfts-
führer beim DV tätig und 
zudem Leiter des EU-Büros 
in Brüssel. Sein Vorgänger, 
Dr. Hans-Michael Brey, 
wechselte zur BBA Akade-
mie der Wohnungs- und Im-
mobilienwirtschaft e. V.

Erfreut über die neue, verantwortungs-
volle Aufgabe sagt Huttenloher: „Mit der 

Nähe zu politischen 
Themen und Vertre-
tern des Bundes sowie 
unserer Vernetzung 
nach Brüssel sind wir 
gut aufgestellt. Wir 
werden unseren Mit-
gliedern und Partnern 
weiterhin verlässlich 
zur Seite stehen und 
Lösungsvorschläge 
für die sich künftig 
stellenden Herausfor-
derungen in der Woh-
nungs- und Immobili-

enwirtschaft sowie der Stadtentwicklung 
erarbeiten.“ 

Städte als Wohn- und Lebens-
raum, aber auch als Arbeits-
märkte, würden zunehmend 
mit einer alternden und abneh-
menden Bevölkerung, den Folgen 
des Klimawandels und knapper 
Energieressourcen sowie wirt-
schaftsstrukturellen und sozialen 
Umbrüchen konfrontiert sein. 
„Hierfür gilt es, gemeinsam mit 
den maßgeblichen Akteuren aus 
Wirtschaft, Politik und Gesell-
schaft, die richtigen Antworten 
zu finden. An dieser anspruchs-
vollen Aufgabe wird der DV in 
gewohnter Weise mitwirken“, so 
Huttenloher. 

Christian Huttenloher,  
seit Jahresbeginn neuer  
Generalsekretär des DV
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Nähere Informationen finden sich  
im Internet unter  
www.european-neighbours-day.eu

Am 28. Mai 2010 findet der 11. Euro-
pean Neighbours Day statt. Er ist ei-
ne Initiative der Europäischen Födera-
tion der Lokalen Solidarität (E.F.L.S.) 
und des Europäischen Verbindungs-
ausschusses zur Koordinierung der 
sozialen Wohnungswirtschaft  
(CECODHAS).

Der Europäische Nachbarschaftstag 
wurde 1999 von der Pariser Organi-
sation namens „Paris der Freunde“ 
eingeführt. Das Ziel der Initiative 
war die Stärkung des Zusammen-
halts und der Gemeinschaft in Eu-
ropa durch die Schaffung von Netz-
werken für nachbarschaftliche und 
gemeinschaftliche Praxis. 

Das Netzwerk umfasst mittlerweile 
über 1.100 Städte und Wohnungs-
unternehmen in 29 Ländern, davon 
21 EU-Staaten. Im letzten Jahr be-
teiligten sich über neun Millionen 
Menschen an den Aktivitäten. Das 
Netzwerk bietet eine Plattform für 
den Erfahrungs- und Gedankenaus-
tausch zum Thema „Solidarität in 
der Nachbarschaft“.

Die E.F.L.S. stellt als Hilfsmittel u. a.  
eine CD-ROM mit visuellen Kommu-
nikationsmitteln (Flyer, Einladung 
und Poster), einen Leitfaden und 
einen Videoclip zur Vorbereitung des 
Festes am European Neighbours Day 
2010 sowie eine Pressemappe zur 
Verfügung. Wohnungsunternehmen, 
die sich erstmalig an dem Fest der 
Nachbarn beteiligen und weniger als 
15.000 Wohnungen haben, entrichten 
einen Sondertarif von 500 Euro.

Netzwerk von 1.100 
Städten und  

sozialer Wohnungs- 
wirtschaft wächst 

European Neighbours 
Day 2010

BSI-Jahresempfang 

Energie- und Klimapolitik, Wohnen im Alter, 
Mietrecht und energetische Sanierung sowie 
Finanzierung in Zeiten der Wirtschaftskrise 
sind die herausragenden Themen für die 
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft 2010. 
Zu diesem Ergebnis kamen rund 300 Teil-
nehmer aus Politik, Fachministerien, Wirt-
schaft und Medien beim Jahresempfang 
der Bundesvereinigung Spitzenverbände 
der Immobilienwirtschaft (BSI) am 
20. Januar 2010 in der Vertretung des 
Landes Niedersachsen in Berlin.

„Wohnungs- und Baupolitik ist auch 
Konjunkturpolitik. Die Immobili-
enwirtschaft kann einen wichtigen 
Beitrag zur Volkswirtschaft leisten“, 
erklärte Walter Rasch, neuer Vorsit-
zender der BSI und Präsident des 
BFW Bundesverband Freier Immo-
bilien- und Wohnungsunternehmen. 
Er forderte die Politik auf, Wohnungs- und 
Immobilienunternehmen noch stärker als 
wichtige Partner zu nutzen. 

Die gesellschaftspolitischen Ziele im Kli-
maschutz sowie die Bewältigung des demo-
graphischen Wandels könnten gerade zu-
sammen mit der Wohnungs- und Immobi-
lienwirtschaft einen entscheidenden Schritt 
vorangebracht werden. „1 Milliarde Euro an 
Investitionen im Gebäudesektor schaffen und 
sichern bis zu 25.000 Arbeitsplätze im Jahr“, 
so Rasch. Um die weitere energetische Mo-
dernisierung des Gebäudestandes zu gewähr-
leisten, fordere die BSI den Haushaltsaus-
schuss des Deutschen Bundestages auf, die 
Fördermittel für die KfW-Programme „Ener- 
gieeffizient Bauen“ und „Energieeffizient 
Sanieren“ aufzustocken. Mit 883 Milliarden 
Euro seien derzeit für 2010 nicht einmal die 
Hälfte der für 2009 bereitgestellten Mittel 
vorgesehen. Die BSI verweise zudem darauf, 
dass Hemmnisse im Mietrecht bei der ener-
getischen Sanierung von Bestandsgebäuden 
beseitigt werden müssten. 

„Ich reiche Ihnen heute meine Hand“

Unterstützung bekam die BSI vom Staatssek- 
retär im Bundesministerium für Verkehr, 
Bau- und Stadtentwicklung, Rainer Bomba. 

„Wer nicht nur über den Klimaschutz re-
den, sondern ihn nachhaltig betreiben will, 
muss konsequent für optimale Rahmen-

Immobilienwirtschaft stellt Positionen 2010 vor 

bedingungen sorgen. Diesem Ziel dienen 
auch die im Koalitionsvertrag vorgesehenen 
mietrechtlichen Ände-
rungen. Wir brauchen 
ein Mietrecht, das die 
richtigen Anreize für 
Investitionen setzt und 
die energetische Sanierung erleichtert. Zu-
gleich muss die soziale Balance gewahrt 

bleiben“, erklärte Bomba. 

Er wolle „den aktiven Dialog“ 
suchen und künftig „gut, er-
folgreich und vertrauensvoll“ 
mit der Wohnungs- und Im-
mobilienwirtschaft zusam-
menarbeiten. „Ich reiche Ih-
nen heute meine Hand“, so 
der neue Staatssekretär im 
Bundesbauministerium. 

Mehr Geld für Altenwohnungen 

Ein weiterer Schwerpunkt der BSI für das 
Jahr 2010 ist das Thema Wohnen im Alter. 
Über 90 Prozent der älteren Menschen 
leben derzeit in ihren „normalen“ Woh-
nungen und wollen dort auch solange wie 
möglich bleiben. 

Vor diesem Hintergrund begrüßte der BSI-
Vorsitzende das neue KfW-Förderprogramm 
„Altersgerecht Umbauen“ ausdrücklich, 
setzte aber einschränkend hinzu, dass der 
Etat mit 18 Millionen Euro gemessen am 
Bedarf noch viel zu gering sei und dringend 
aufgestockt werden müsse. Sollte mit der 
Bereitstellung altersgerechter Wohnungen 
die Erhöhung der ambulanten Versorgung 
insgesamt gelingen, ergebe sich laut einem 
aktuellen Gutachten des Pestel-Instituts ein 
gesamtwirtschaftlicher Einspareffekt von 
bis zu 2,9 Milliarden Euro. 

Staatssekretär Bomba griff auch diese Vor-
schläge der BSI auf und erklärte hierzu: 
„Die Anpassung ist im Haushaltsentwurf 
drin, Wohnungspolitik ist immer auch So-
zialpolitik.“ 

Die kompletten BSI-Handlungs-
schwerpunkte für das Jahr 2010 
sowie Fotos vom Neujahrsempfang 
finden sich im Internet unter  
www.bsi-web.de 

Walter Rasch,  
Vorsitzender der BSI
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Workshop „Wohnen und Mobilität“

Der VdW Rheinland Westfalen, der VdW 
südwest und der VdW saar führten erstmals 
gemeinsam mit dem Institut für Landes- 
und Stadtentwicklungsforschung gGmbH 
(ILS), Dortmund, einen Workshop zum The-
menkomplex „Wohnen und Mobilität“ am 
21. Januar 2010 in Bonn durch. 

Belange der Mobilität  
werden zunehmend wichtiger

Die Wohnungsunternehmen verfolgen 
seit längerem die Strategie, das „Produkt 
Wohnen“ attraktiv zu gestalten. Service-
leistungen rund um die Erreichbarkeit von 
Quartieren und die Mobilität der Bewoh-
ner werden darin jedoch bislang nur ver-
einzelt aufgenommen, obwohl die Qualität 

der Anbindung und der Mobilitätsange-
bote vor Ort bedeutende Faktoren für die 
Wohnzufriedenheit sind.

Dies gilt insbesondere vor dem Hinter-
grund des demographischen Wandels. Ab 
dem 75. Lebensjahr werden nahezu die 
Hälfte aller Wege zu Fuß, mit dem Fahr-
rad oder dem ÖPNV zurückgelegt. Auch 
vor dem Hintergrund der Energiepreis-
entwicklung werden für finanzschwache 
Haushalte (öffentliche) Angebote, die eine 
preisgünstigere Fortbewegung ermögli-
chen, ein zunehmend wichtiger Faktor für 
die Wahl des Wohnstandortes. Gute Grün-
de, den Mobilitätsbelangen der Bewohner 
künftig mehr Beachtung zu schenken und 
sich mit dem Aufbau und der Sicherung 
qualitativ hochwertiger Mobilitätsangebote 
zu befassen.

Die Vertreter von Wohnungsunternehmen 
folgten denn auch mit großem Interesse 
den Ausführungen von Dr.-Ing. Ulrike 
Reutter zum Themenkomplex „Mobili-
tätsmanagement – Ziele, Handlungsfelder, 
Dienstleistungen und Akteure“ sowie den 
Ausführungen von Dipl.-Ing. Doris Bäu-
mer zum Themenkomplex „Wohnstand-
ortbezogenes Mobilitätsmanagement – 
Hintergründe und Beispiele“.

Die Teilnehmer diskutierten intensiv mit 
den beiden Referentinnen und unter- 
einander das Für und Wider von Mobili-
tätsangeboten zur Steigerung der Attrak-
tivität von Wohngebieten. Einvernehmen 
herrschte über das Fazit, dass passende 
Maßnahmen wie Ticketing, Car-Sharing 
oder Starterpakete im Rahmen der Mo-
bilitätsinformation und -beratung Wohn-
standortindividuell ausgewählt und aus-
gestaltet werden müssen.

Die Fachvorträge stehen  
im Internet unter  
www.wohnungswirtschaft-aktuell.de 
im Veranstaltungsarchiv zur Verfügung.
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Kongress „Stadt:Mensch:Heimat:“

Im Rahmen der Landesinitiative StadtBau-
Kultur NRW veranstaltete das Ministerium 
für Bauen und Verkehr des Landes Nord-
rhein-Westfalen am 25. Januar 2010 in Bonn 
einen Kongress „Stadt:Mensch:Heimat:“. 
Rund 700 Teilnehmer und hochrangige Re-
ferenten kamen im Bonner 
Bundeshaus zusammen, 
um Strategien für die Zu-
kunft der Städte zu disku-
tieren.

Die Städte und Gemein-
den stehen vor zentralen 
Herausforderungen, da 
sich hier die Probleme der Gesellschaft 
konzentrieren. Wie müssen die Städte 
umgebaut werden, um die globalen, ener-
getischen, demographischen, sozialen, 
wirtschaftlichen und kulturellen Heraus-
forderungen bewältigen zu können? 

Beim Kongress „Stadt:Mensch:Heimat:“, 
thematisch in die Bereiche „Baukultur“, 
„Klima“, „Machen“ und „Leben“ geglie-
dert, diskutierten Experten aus Wissen-
schaft, Verwaltung, Wirtschaft und Politik 
Strategien und Lösungen für die zukünf-
tigen Herausforderungen an die Städte 
und erarbeiteten Antworten auf die zen-
tralen Fragen.

Renaissance des Regionalen

Eröffnet wurde der Kongress vom nord-
rhein-westfälischen Minister für Bauen 
und Verkehr, Lutz Lienenkämper. Für ihn 
stehen die Städte an einem Wendepunkt 
ihrer Entwicklung. 

Strategien für die Zukunft der Städte 
„Für die Identität unserer Städte ist die 
Substanzerhaltung, die Revitalisierung von 
Altstadtkernen, Innenstädten und Wohn-
quartieren, die Schaffung von Aufent- 
haltsqualität in den öffentlichen Räumen 
und die Verbindung von Städtebau mit 

ökologischen Forde-
rungen vordringlich“, so 
der Minister. Nur so wür-
den sich die Menschen 
auch langfristig in ihren 
Städten wohlfühlen. Der 
zunehmenden Verein-
heitlichung und der glo-
balen Standardisierung 

im Städtebau müsse daher eine Renais-
sance des Regionalen und die Attraktivität 
der Nähe entgegengestellt werden. 

Stadt:Klima

Lienenkämper betonte, dass es eine solche 
Renaissance der Stadt als Wohnort nur 
dann geben könne, wenn insbesondere 
auch der Klimaschutz konsequent betrie-
ben würde und die Städte für die Klimafol-
gen gerüstet seien. 

Aus Sicht der nordrhein-westfälischen 
Landesregierung müsse der Klimaschutz 
daher konsequenterweise auch in die 
Stadt- und Quartiersentwicklung integriert 
werden. Klimaschutz würde überdies vie-
lerorts zu einem lokalen Wirtschaftsfaktor 
und Jobmotor, denn gerade von Sanierung 
im örtlichen Gebäudebestand profitiere 
das lokale Baugewerbe, so Lienenkämper. 

Starke Kommunen sind notwendig

Eine neue Ära für die Bedeutung von Städ-
ten beobachtete der frühere Bundesbaumi-
nister Prof. Klaus Töpfer. Dabei unter-
schieden sich die Rahmenbedingungen in 
den stark wachsenden Regionen in Afrika 
und Südasien deutlich von denen in Euro-
pa und Nordamerika. 

Während die Städte im Süden angesichts 
des massiven Wachstum noch darum 
kämpfen müssten, ihre ökonomischen, 
sozialen und ökologischen Funktionen zu 
erfüllen, sehen sich die altindustriellen 
Regionen in Europa und Nordamerika 
der ganz umgekehrten Problematik des 

Schrumpfens gegenüber. „Von der Globa-
lisierung getrieben, suchen die Menschen 
nach Möglichkeiten, sich zu verorten. Die 
Region, die eigene Stadt wird zur Heimat, 
mit der man sich identifizieren kann. Das 
funktioniert umso besser, je mehr Vielfalt 
sie bietet. Deshalb brauchen wir starke 
Kommunen, die sich ihrer Potenziale und 
Besonderheiten bewusst sind“, forderte 
Töpfer.

Städte wieder als Ganzes gestalten

Prof. Dr. Claus Leggewie, Direktor des 
Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen, 
fordert angesichts der Herausforderungen 
für die Städte, dass Planer und Bewohner 
wieder lernen müssten, Städte und Metro-
polen als Ganzes zu denken und zu gestal-
ten. Dies erfordere, so Leggewie, eine neue 
Kultur der Verantwortung und Teilhabe, 
die insbesondere das Planungsmonopol 
der Bauexperten in Frage stellt.

Im Bereich der Klimapolitik verlangte Leg-
gewie eine Mehr an verantwortungsvoller 
und experimenteller Selbsttätigkeit der 
Bürger und weniger Regulierung. Aus sei-
ner Sicht ist gerade auf kommunaler Seite 
eine Klimapolitik erforderlich, die bürger-
nah und partizipationsfreundlich ist. 

Lutz Lienenkämper, Minister für Bauen und 
Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen

Prof. Dr. Klaus Töpfer

Nähere Informationen zum Kongress 
„Stadt:Mensch:Heimat:“ und eine 
Dokumentation der Ergebnisse finden 
sich im Internet unter  
www.stadtbaukultur-nrw.de/ 
kongress/programm.html
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Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 

Die demographische Entwicklung und die 
zahlreichen, durch den wirtschaftlichen 
Strukturwandel freigesetzten innerstäd-
tischen Flächenpotenziale 
führen vielfach zu einer grund-
sätzlichen Neubewertung der 
Lagequalitäten und Entwick-
lungspotenziale bestehender 
Wohnstandorte. 

Zu diesem Entwicklungs-
prozess vergab das Bundes-
institut für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung (BBSR) den 
Forschungsauftrag „Strategien 
für Wohnstandorte an der Pe-
ripherie der Städte und in Umlandgemein-
den“ an die empirica ag, Berlin, dessen 
Endbericht jetzt vorliegt.

Insbesondere in Regionen und Kommu-
nen mit schwacher Wirtschaftsentwick-
lung werden aufgrund von arbeitsplatzo-
rientierter Abwanderung Leerstände ent-
stehen. Aus Sicht von empirica 
spricht Einiges dafür, dass die 
Leerstände in den architekto-
nisch besonders schematischen 
und planerisch wenig attraktiv 
gestalteten Gebieten entstehen. 
Zu diesen Gebieten gehören 
die homogenen Wohnquartiere 
der 1960er- und 1970er-Jahre, 
die im Zuge der Hochphase der 
Suburbanisierung an der Peri-
pherie der Städte bzw. in den 
Umlandgemeinden entstanden 
sind. 

Kernfrage: 
Zukunftsfähigkeit des 
Wohnungsbestandes

Vor diesem Hintergrund ist 
eine Kernfrage, wie es um die 
Zukunftsfähigkeit der Woh-
nungsbestände der 1960er- 
und 1970er-Jahre bestellt ist. 
Es wurde in dem Forschungs-
projekt geprüft, inwieweit diese 
Wohnbebauung am Stadtrand 
und im Umland der westdeut-
schen Städte mit einfachen 
städtebaulichen Qualitäten und 
Standortqualitäten zukünftig 
an Attraktivität verliert und 

Strategien für Wohnstandorte an der Peripherie von Städten  
welche Strategien darauf aufbauend zur 
Qualifizierung dieser Standorte eingeleitet 
werden können, um umfassendere negati-

ve Effekte zu verhindern. 

Die Ausgangslage des Forschungs-
projektes basierte nicht auf der 
These, dass dieser Bautyp per se 
problematisch ist, sondern dass 
aufgrund beschriebener Konstel-
lationen, wie einfache städtebau-
liche Qualitäten, Randlage in der 
Wohnungsmarktregion, relativ 
schlechte Infrastrukturausstat-
tung und der absehbaren demo-
graphischen Entwicklungen, diese 

Quartiere zukünftig vor unterschiedlichen 
Herausforderungen stehen und vermehrt 
problematisch sein können. 

Dabei haben die Bestände der 1960er- und 
1970er-Jahre eine überragende Bedeutung 
für die Wohnraumversorgung in West-
deutschland. Rund jede dritte Wohnung 

zählt zu diesem Bautyp. In diesem Zu-
sammenhang hatte das Forschungsprojekt 
auch einen stark präventiven Charakter.

Es wurden Handlungsempfehlungen so-
wohl für die Akteure vor Ort als auch für 
den Bund gegeben. Der vorgelegte End-
bericht dokumentiert die Ergebnisse der 
vertiefenden Bearbeitung von Fallstudien 
sowie Empfehlungen zur Strategieentwick-
lung der Wohnstandorte der 1960er- und 
1970er-Jahre. 

Fallstudien

Zu den neun ausgewählten Fallstudien 
zählen fünf mit Beteiligung von Mitglieds-
unternehmen des VdW Rheinland Westfa-
len, des VdW südwest und des VdW saar. 
Diese sind: 

π � Fallstudie Ludwigshafen: Wohnquartier 
Pfingstweide mit einem hohen Anteil 
Geschosswohnungsbau

π � Fallstudie Viersen: Wohnquartier 
Berliner Höhe im Vergleich zum 
Wohnquartier Rahser –  Inner-
städtisches Wohnquartier ohne 
Alltagsversorgung vor Ort

π � Fallstudie Saarbrücken: Rand-
städtisches Wohnquartier Esch-
berg in Insellage

π � Fallstudie Neunkirchen: Rand-
städtisches Wohnquartier Fur-
pach  in einem Naherholungs-
gebiet

π � Fallstudie Kassel: Randstäd-
tisches Wohnquartier Waldau 
mit homogenem Geschosswoh-
nungsbau

Der Endbericht „Strategien 
für Wohnstandorte an der 
Peripherie der Städte und in 
Umlandgemeinden“ steht 
als BBSR-Online-Publikation 
38/2009 zum kostenlosen 
Download im Internet unter 
www.bbsr.bund.de in der  
Rubrik Veröffentlichungen zur 
Verfügung.
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Politik

Bauministerkonferenz

Innenstädte müssen gestärkt werden
Die Bauminister aller Bundesländer tra-
fen sich am 10. und 11. Dezember 2009 
zur jährlichen Bauministerkonferenz auf 
Schloss Dyck in Nordrhein-Westfalen. 

Bundesbauminister Dr. Peter Ramsauer hat 
bei seinem Antrittsbesuch gezielte Maß-
nahmen für ländliche Räume angekündigt. 
Ramsauer: „Ich will die Menschen in dünn 
besiedelten Landstrichen stärker unterstüt-
zen. Wir werden die Städte und Gemein-

den im ländlichen Raum deshalb gezielter 
fördern als bisher. Städte sind ohne ihr 
Umland nicht denkbar. (...) Wir starten jetzt 
eine Initiative speziell für den ländlichen 
Raum. Das Maßnahmenpaket wird 2010 
zunächst mit 20 bis 30 Millionen Euro 
aufgelegt – und dann Schritt für Schritt 
aufgestockt“, sagte Ramsauer weiter.

Die Konferenz der Bauminister der Län-
der hat von Bund eine bessere finanzielle 

Ausgestaltung des Programms zur Stär-
kung der Innenstädte „Stadt und Ortsteil-
zentren“ gefordert. Der nordrhein-west-
fälische Bauminister Lutz Lienenkämper 
erklärte als Vorsitzender der Konferenz, 
dass in vielen Städten beispielsweise große 
Warenhäuser geschlossen haben – „eine 
dramatische Entwicklung für die betrof-
fenen Standorte“. Das Zentrenprogramm 
wird von jetzt 43 Millionen auf 75 Millio-
nen aufgestockt.

Ferner forderten die Länderminister, 
dass auch die Laufzeit der Innenstadt-
programme auf mindestens zehn Jahre 
verlängert werden solle, damit die betei-
ligten Städte und Akteure aus Wirtschaft 
und Gesellschaft Planungs- und Finanzie-
rungssicherheit haben. 

Für die Kalenderjahre 2010 und 2011 ist 
der Vorsitz der Bauministerkonferenz auf 
das Land Rheinland-Pfalz übergegangen, 
sodass den Vorsitz nun der rheinland-
pfälzische Finanz- und Bauminister Dr. 
Carsten Kühl führt.

Im ersten Halbjahr 2010 soll eine Sonder-
Bauministerkonferenz zu europäischen 
Themen in Brüssel durchgeführt werden. 
Danach werden sich die Bauminister der 
Länder zu ihrer nächsten Konferenz am 
23./24. September 2010 in Neustadt an der 
Weinstraße treffen.�

Wohnpolitische Funktionen besetzt

Deutscher Bundestag

Zwischenzeitlich wurden im neuen Bun-
destag die Wohnungspolitischen Sprecher 

Wohnungspolitischer Sprecher 

π  CDU/CSU-Fraktion: Dirk Fischer 
π  FDP-Fraktion: Patrick Döring 
π  SPD-Fraktion: Sören Bartol 
π � Fraktion Die Grünen: Daniela  

Wagner (Sprecherin für Wohnungs-
politik), Bettina Herlitzius (Spreche-
rin für Stadtentwicklung) 

π � Fraktion Die Linke: Heidrun Bluhm 

Ausschuss für Verkehr,  
Bau und Stadtentwicklung:

CDU/CSU-Fraktion
π  Steffen Bilger
π  Dirk Fischer
π  Peter Götz
π  Astrid Grotelüschen
π  Thomas Jarzombek
π  Karl Holmeier
π  Ulrich Lange
π  Matthias Lietz
π  Daniela Raab
π  Patrick Schnieder
π  Reinhold Sendker
π  Gero Storjohann
π  Volkmar Vogel
Stellvertretender Vorsitzender
π  Heinz Peter Wichtel 

der Fraktionen und der Ausschuss für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung gewählt. 

FDP-Fraktion
π  Patrick Döring
π  Sebastian Körber
π  Oliver Luksic
π  Petra Müller
π  Werner Simmling
π  Torsten Heiko Staffeldt

SPD-Fraktion
π  Sören Bartol 
π  Uwe Beckmeyer
π  Martin Burkert
π  Ulrike Gottschalk
π  Michael-Peter Groß
π  Hans-Joachim Hacker
π  Gustav Herzog
π  Ute Kumpf
π  Kirsten Lühmann

Fraktion Die Grünen
π  Bettina Herlitzius 
π  Winfried Hermann 
Vorsitzende
π  Anton Hofreiter 
π  Daniela Wagner

Fraktion Die Linke 
π  Heidrun Bluhm 
π  Herbert Behrens
π  Sabine Leidig 
π  Thomas Lutze 
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EU-Richtlinie zur Gesamteffizienz von Gebäuden

Das EU-Parlament und die EU-Mitglieds-
staaten haben sich auf den neuen Inhalt 
der EU-Richtlinie zur Gesamteffizienz von 
Gebäuden verständigt. Damit soll ein Bei-
trag zur Erreichung der Energie- und Kli-
maschutzziele der EU geleistet werden. Die 
wichtigsten Änderungen der EPBD (Energy 
Performance of Building Directive) werden 
im Folgenden zusammengefasst. 

Die EU-Richtlinie 
wird vorschreiben, 
dass der Energie-
kennwert in kom-
merziellen Verkaufs- 
oder Vermietungs-
anzeigen künftig 

veröffentlicht werden muss. Wie bisher 
auch schon, muss Kauf- oder Mietinteres-
senten der Energieausweis zur Einsicht-
nahme vorgelegt werden. Neu wiederum 
ist, dass nach Abschluss eines Kauf- oder 
Mietvertrages Käufern bzw. Mietern der 
Energieausweis der Immobilie auszuhän-
digen ist.

Der Energieausweis muss zukünftig zwei 
Maßnahmenpakete beinhalten. Ein Paket 
soll konkrete Maßnahmen für eine um-
fassende Sanierung enthalten, das andere 
Vorschläge für einzelne Bauteile, die unab-

Verstärkte Anforderungen an Gebäude und Energieausweis 
hängig von einer umfangreichen Sanierung 
durchgeführt werden können. Die ausge-
wiesenen Modernisierungstipps können 
auch Angaben zur Amortisationsdauer be-
inhalten. Zusätzlich sollen Hinweise über 
die nächsten Schritte zur Umsetzung der 
Maßnahmen gegeben werden. 

Alle Mitgliedsstaaten müssen ein unabhän-
giges Kontrollsystem für Energieausweise 
implementieren. Dieses Kontrollsystem 
kann auch von unabhängigen Institutionen 
übernommen werden und muss Stichpro-
ben der ausgestellten Energieausweise 
beinhalten. Auf Nachfrage müssen Ener-
gieausweise entsprechenden Behörden zu-
gänglich gemacht werden.

Die Mitgliedsstaaten sollen sicherstellen, 
dass Energieausweise von unabhängigen 
Experten ausgestellt werden. Zudem soll 
jedes europäische Land eine regelmäßig ak-
tualisierte Liste von Energieausweisausstel-
lern der Öffentlichkeit zugänglich machen.

Die Aushangpflicht für Energieausweise 
wird in der Richtlinie erweitert. Zukünftig 
muss der Energieausweis in allen öffent-
lichen Gebäuden mit regelmäßigem Publi-
kumsverkehr ausgehängt werden, sofern 
diese größer als 500 m² (bisher 1.000 m²) 

sind. Ab spätestens 2015 gilt dies auch für 
öffentliche Gebäude ab 250 m².

Ab 2021 sollen die Mitgliedsstaaten sicher-
stellen, dass alle Neubauten quasi Nullener-
giehäuser („Nearly zero energy buildings“) 
sind. Diesem Standard müssen ab 2019 zu-
dem alle neuen Gebäude entsprechen, die 
von öffentlichen Einrichtungen genutzt bzw. 
erworben werden. Ausnahmen können nur 
gemacht werden, wenn die Maßnahme öko-
nomisch oder technisch nicht sinnvoll ist.

Wenn Gebäude einer umfassenden Sanie-
rung unterzogen werden, müssen alle Gebäu-
de (vorher nur Gebäude über 1.000 m²) oder 
Gebäudeteile Mindestanforderungen erfüllen. 
Diese energetischen Mindestanforderungen 
werden von den jeweiligen Mitgliedsstaaten 
festgelegt. Diese Anforderung ist in Deutsch-
land bereits durch die EnEV erfüllt.

Die EU-Richtlinie wurde am 7. Dezember 
2009 im Ministerrat zur Kenntnis genom-
men und demnächst vom Ministerrat und 
dem Europäischen Parlament verabschiedet. 
Die Richtlinie könnte dann Mitte 2010 in 
Kraft treten. Die EU-Länder, unter anderem 
Deutschland, haben danach zwei Jahre Zeit 
– also bis 2012 – die Vorgaben der EU-Richt-
linie in nationales Recht umzusetzen. �

Beabsichtigte Mittelkürzung ist kontraproduktiv

KfW-Mittel für energetische Gebäudeprogramme

Nachdem aufgrund des vorläufigen 
Bundeshaushalts seit dem 5. Januar 
2010 ein Zusagestopp für die KfW-För-
derprogramme „Energetisch Sanieren“ 
und „Energetisch Bauen“ bestand, hat 
der Haushaltsauschuss des Deutschen 
Bundestages auf Vorschlag von Bundes-
bauminister Dr. Peter Ramsauer in seiner 
Sitzung am 27. Januar 2010 zugestimmt, 
im Vorgriff auf den Bundeshaushalt 2010 
die Programme der KfW zur CO2-Gebäu-
desanierung weiter zu bedienen.

Damit kann die KfW Anträge auf zinsver-
billigte Kredite und Zuschüsse für ener-
gieeffizientes Bauen und Sanieren wieder 
bewilligen, obwohl der Bundeshaushalt 

2010 noch nicht in Kraft getreten ist. Pro-
blematisch bleibt allerdings weiterhin, 
dass der derzeitige Entwurf für den Bun-
deshaushalt 2010 faktisch eine deutliche 
Kürzung der KfW-Zinszuschüsse in den 
Programmen „Energetisch Sanieren“ 
und „Energetisch Bauen“ gegenüber dem 
Jahr 2009 vorsieht. Nachdem im ver-
gangenen Jahr über 2 Milliarden Euro an 
Zinszuschüssen im Rahmen dieser För-
derprogramme bewilligt wurden, ist mit 
rund 890 Millionen Euro derzeit nicht 
einmal die Hälfte dieser Fördermittel 
eingeplant. Wenn der Haushaltsansatz 
auf diesem reduzierten Förderniveau 
verbleibt, dürften die Fördermittel bereits 
zur Jahresmitte 2010 ausgeschöpft sein. 

Nachdem mit der EnEV 2009 die An-
forderungen an die Energieeffizienz 
bei Modernisierungsmaßnahmen 
im Bestand und beim Neubau noch 
einmal deutlich nach oben geschraubt 
worden sind, ist diese faktische Mittel-
kürzung auch angesichts der Klimabe-
schlüsse von Kopenhagen in jeder Hin-
sicht das falsche Signal, nachdem die 
Wohnungswirtschaft von Januar 2006 
bis Ende 2009 rund 1,2 Millionen 
Wohnungen saniert und dadurch 15,4 
Milliarden KW-Energie, 9,1 Millionen 
Tonnen Co2 und 1,52 Milliarden Euro 
Heizkosten eingespart und gleichzeitig 
über 200.000 Arbeitsplätze neu ge-
schaffen oder gesichert hat. �
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Studie für das Umweltbundesamt 

CDU/CSU und FDP haben in ihrer Koaliti-
onsvereinbarung eine energetische Miet-
rechtsnovelle durch die Bundesregierung 
angekündigt. Eine aktuelle Stu-
die im Auftrag des Umweltbun-
desamtes unterstreicht dessen 
Notwendigkeit. Dabei werden 
nicht zuletzt auch Forderungen 
der Wohnungswirtschaft auf-
gegriffen. 

In der Studie sollten zunächst 
die Autoren die Frage beant-
worten, ob sich aus dem im BGB kodifi-
zierten Mietrecht angemessene Anreize 
und/oder Hemmnisse für energetische 
Gebäudesanierungen ergeben. 

Die Antwort auf diese Frage fällt überaus 
deutlich aus, und zwar eindeutig im Sinne 
der Feststellung klarer Hemmnisse. 

„Kein passendes  
wirtschaftliches Anreizgerüst“

So stelle die Studie fest, dass im Mietrecht bei 
den Regelungen zu Modernisierungsmaß-
nahmen Auslegungsprobleme bestehen. 
Dies gelte sowohl für die Duldungspflicht 
(§ 554 BGB) wie auch für die Modernisie-
rungsumlage (§ 559 BGB). Insbesondere 
wird bei der Duldungspflicht auf unzurei-
chende Regelungen im Zusammenhang 
mit der Durchführung von Maßnahmen, 
die auf einer rechtlichen Verpflichtung 
beruhen, sowie bei Maßnahmen, die mit 
einem Wechsel des Energieträgers zu tun 
haben, hingewiesen. Auslegungsprobleme 
konstatiert die Studie auch bei der Moder-
nisierungsumlage. Stärker wird bei diesem 
Instrument allerdings der Nachteil gewich-
tet, „dass die Vorschrift der ihr an sich zuge-
dachten Anreizfunktion nicht auf zufrieden 
stellende Weise gerecht wird“. Die Umla-
gemöglichkeit biete für die Vermieter zwar 
einen potenziell großen Anreiz zu energe-
tischen Verbesserungen. Dieser lasse sich 
aber häufig nicht realisieren. „Sofern die 
Miete bei dem jeweiligen Objekt bereits vor 
der Modernisierung am oberen Rand der 
ortsüblichen Vergleichsmiete liegt und die 
ortsübliche Vergleichsmiete nicht stagniert, 
kommt es zu einem Aufzehrungseffekt, 
weil die Umlage auf Dauer nicht zusätzlich 
zur ortsüblichen Vergleichsmiete erhoben 
werden darf“, heißt es in der Studie.

Energetische Reform des Mietrechts ist erforderlich 
Summarisch kommt die Studie zu einem 
Ergebnis, das an Deutlichkeit keine 
Wünsche offen lässt: „In Anbetracht der 

festzustellenden Unzuläng-
lichkeiten beider Mieter-
höhungsinstrumente ist zu 
konstatieren, dass das BGB-
Mietrecht insgesamt kein pas-
sendes wirtschaftliches An-
reizgerüst für die Vornahme 
energetischer Verbesserungs-
maßnahmen bereithält.“ 

Beseitigung von Hemmnissen

Wie sollen aber nun die Hemmnisse be-
seitigt werden? Hier greift die Studie in ei-
nen umfassenden Instrumentenkasten. So 
wird als Konsequenz zu den Feststellungen 
bei den Hemmnissen für eine Klarstellung 
der Duldungspflicht bei energetischen 
Sanierungen plädiert. Die Überlegungen 
sind darüber hinaus jedoch stark von der 
Priorität der Durchsetzung energetischer 
Modernisierungen geprägt. So fordern die 
Autoren der Studie etwa, dass Modernisie-
rungsumlagen für Maßnahmen, die dem 
Klimaschutz abträglich sind oder den Vor-
schriften nicht entsprechen, künftig nicht 
möglich sein sollen. Auch schrecken die 
Autoren nicht davor zurück, Mietanstiegs-
begrenzungen vorzuschlagen für den Fall, 
dass Vermieter keine energetische Moder-
nisierungen durchführen. Solche Moder-
nisierungen sollen als Investitionspflicht 
geregelt werden. 

Bewusstsein durch energetische 
Mietspiegel schärfen

Verbesserte ökonomische Anreize sol-
len  laut der Studie hingegen über ener-
getische Mietspiegel geschaffen werden. 
Die Berücksichtigung energetischer Aus-
stattungsmerkmale sollte der Gesetzgeber 
verpflichtend für die Mietspiegelerstel-
lung festschreiben. Allerdings müssen 
die Autoren der Studie auch Nachteile 
ihres Vorschlags einräumen: „Ein Wir-
kungsnachteil dieses Konzepts liegt in der 
notwendigerweise engen Wechselbezie-
hung zur Nachfrage am Wohnungsmarkt. 
Solange energetische Kriterien für die 
Nachfrage eine geringe Rolle spielen, wird 
auch ein energetischer Mietspiegel nur 
einen relativ geringeren energetischen Zu-

schlagswert ausweisen können. Aber: Die 
ausdrückliche Vorgabe eines Klassifizie-
rungssystems für energetische Kriterien 
in der ortsüblichen Vergleichsmiete kann 
– insbesondere im Zusammenspiel mit 
dem Energieausweis – das Bewusstsein 
der Marktbeteiligten für die Bedeutung 
von energetischen Beschaffenheitsmerk-
malen auf dem Wohnungsmarkt schär-
fen.“ Die Autoren der Studie hoffen also 
offensichtlich mit ihren Maßnahmen auf 
einen erzieherischen Effekt bei den Markt-
teilnehmern. 

Im Ergebnis widersprüchlich

In der Gesamtschau stellt die Studie zwar 
erhebliche Hemmnisse für die energe-
tische Gebäudesanierung im geltenden 
Mietrecht fest, fordert aber vor allem In-
strumente zur Durchsetzung einer Mo-
dernisierungsverpflichtung. Lediglich 
durch den energetischen Mietspiegel soll 
ein zusätzlicher Anreiz für Investoren ge-
schaffen werden. Der Effekt wird aber  als 
gering eingestuft. Damit bleibt die Studie 
im Ergebnis widersprüchlich.

Die Studie spricht zwar wichtige Hemm-
nisse an, setzt aber weitgehend auf Instru-
mente, die ordnungsrechtlichen Charakter 
haben. Aber immerhin lässt die Studie 
keinen Zweifel daran, dass Hemmnisse im 
Mietrecht bestehen und diese auch aus 
klimapolitischer Sicht beseitigt werden 
sollten. Insofern bestätigt die Studie einen 
grundlegenden Wandel in der öffentlichen 
Diskussion. Es ist schließlich noch nicht 
lange her, dass eine Mietrechtsreform als 
ausgeschlossen gegolten hat. �

Das Umweltbundesamt in Dessau-Roßlau
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Wohnraummietrecht

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit Ur-
teil vom 16. September 2009 entschieden, 
dass es für die Berechnung der Wohnfläche 
im Mietvertrag nicht darauf ankommt, ob 
die entsprechenden Räume einer öffent-
lich-rechtlichen Nutzungsbeschränkung 
unterliegen. 

Weiter hat der BGH entschieden, dass die-
se Nutzungsbeschränkungen den Mieter 
von Räumen nicht zur Mietminderung 
berechtigen, wenn deren Nutzbarkeit man-
gels Einschreiten der zuständigen Behör-
den nicht eingeschränkt ist.

Sachverhalt

Die Kläger sind Mieter eines Einfamilien-
hauses der Beklagten in München. Nach  
§ 1 des Mietvertrages beträgt die Wohnflä-
che 129,4 m². Im Dachgeschoss befinden 
sich Räume, die von den Klägern über ei-
nen längeren Zeitraum als Wohnraum ge-

Wohnflächenberechnung 
bei öffentlich-rechtlicher Nutzungsbeschränkung 

nutzt wurden. Die Kläger machten geltend, 
dass diese Räume wegen Verstoßes gegen 
öffentlich-rechtliche Bauvorschriften nicht 
zum Wohnen geeignet und daher nach der 
anzuwendenden Wohnflächenverordnung 
bei der Berechnung der Wohnfläche nicht 
zu berücksichtigen seien. Die Wohnfläche 
betrage danach tatsächlich nur 108,6 m² 
und weiche somit um mehr als zehn Pro-
zent von der vereinbarten Wohnfläche ab. 

Mit der Klage haben die Kläger unter an-
derem die Rückzahlung überzahlter Miete 
sowie die Feststellung begehrt, dass sie 
nur zur Zahlung einer entsprechend ge-
ringeren Miete verpflichtet sind. Sowohl 
vor dem Amtsgericht als auch vor dem 
Landgericht blieb die Klage ohne Erfolg.

Entscheidung

Der BGH hat entschieden, dass eine 
Mietminderung wegen einer zu geringen 

Wohnfläche ausscheidet. Zur Begründung 
führt er aus, dass das Landgericht zu Recht 
die auf die ausgebauten Räume im Dach-
geschoss entfallende Fläche bei der Er-
mittlung der tatsächlichen Wohnfläche 
berücksichtigt habe. Es sei im Rahmen der 
Auslegung des zwischen den Parteien ge-
schlossenen Mietvertrages rechtsfehlerfrei 
zu dem Ergebnis gelangt, dass die Räume 
im Dachgeschoss zu Wohnzwecken, also 
als Wohnraum vermietet wurden. 

Auch das Berufungsgericht sei zutreffend 
davon ausgegangen, dass etwaige öffent-
lich-rechtliche Nutzungsbeschränkungen 
die Kläger nicht zur Minderung berechti-
gen, weil die Nutzbarkeit der Räume man-
gels Einschreiten der zuständigen Behör-
den nicht eingeschränkt war (Urteil des 
BGH vom 16.09.2009, Az.: VIII ZR 
275/08, www.bundesgerichtshof.de).�

Mietrecht

Kosten der Öltankreinigung können umgelegt werden 
Der Vermieter von Wohnraum darf die Kos-
ten für die Reinigung eines Öltanks auf den 
Mieter umlegen. Das hat der Bundesge-
richtshof (BGH) mit Urteil vom 11. Novem-
ber 2009 entschieden.

In seiner Urteilsbegründung führt der 
BGH aus, dass die Kosten der Öltankrei-
nigung umlagefähige Betriebskosten dar-
stellen. Denn nach § 2 Nr. 4a Betriebskos-
tenverordnung (BetrKV) sind als Kosten 
des Betriebs der zentralen Heizungsanlage 
ausdrücklich die Kosten der Reinigung 
der Anlage, wozu auch der Brennstofftank 
gehört, aufgeführt.

Entgegen der von einem Teil der Instanz-
gerichte vertretenen abweichenden Auf-
fassung handelt es sich nicht um – nicht 
umlagefähige – Instandhaltungskosten. 
Kosten der Instandsetzung und Instand-
haltung werden nämlich durch Reparatur 
und Wiederbeschaffung verursacht und 
müssen zur Erhaltung des bestimmungs-

gemäßen Gebrauchs aufgewendet werden, 
um die durch Abnutzung, Alterung oder 
Witterungseinwirkung entstehenden bau-

lichen Mängel ordnungsgemäß zu beseiti-
gen. Sie betreffen daher nur Mängel an der 
Substanz der Immobilie oder ihrer Teile.

Die von Zeit zu Zeit erforderlich werdende 
Reinigung des Öltanks dient hingegen 
nicht der Vorbeugung oder der Beseiti-
gung von Mängeln an der Substanz der 
Heizungsanlage, sondern der Aufrecht-
erhaltung ihrer Funktionsfähigkeit und 

stellt damit keine Instandhaltungsmaß-
nahme dar.

Ferner handelt es sich nach Auffassung 
des BGH auch um „laufend entstehende“ 
Kosten, auch wenn Tankreinigungen nur 
in Abständen von mehreren Jahren durch-
geführt werden. Ein solcher mehrjähriger 
Turnus reicht aus, um die wiederkehrenden 
Belastungen als laufend entstehende Kos-
ten anzusehen.

Im Übrigen stellt der BGH fest, dass der 
Vermieter nicht verpflichtet ist, die jeweils 
nur im Abstand von mehreren Jahren anfal-
lenden Tankreinigungskosten auf mehrere 
Abrechnungsperioden aufzuteilen. Sie dür-
fen vielmehr – ebenso wie etwa die im vier-
jährigen Turnus entstehenden Kosten der 
Überprüfung einer Elektroanlage – grund-
sätzlich in dem Abrechnungszeitraum um-
gelegt werden, in dem sie entstehen (Urteil 
des BGH vom 11.11.2009, Az.: VIII ZR 
221/08, www.bundesgerichtshof.de)�
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Landesausgabe  
Nordrhein-Westfalen

Der VdW Rheinland Westfalen  
veranstaltet am 10. März 2010 um 
19.00 Uhr in seinem Düsseldorfer 
Verbandsgebäude seinen nunmehr 
10. Parlamentarischen Abend.

Wie schon in den Vorjahren werden 
wieder zahlreiche Gäste aus der Woh-
nungs-, Bau- und Immobilienwirt-
schaft, Medien und Fachöffentlichkeit 
sowie Politik und Verwaltung erwar-
tet. Als Ehrengast hat der Minister für 
Bauen und Verkehr des Landes Nord-
rhein-Westfalen, Lutz Lienenkämper, 
sein Kommen zugesagt.

Der VdW Rheinland Westfalen wird 
im Rahmen dieses Parlamentarischen 
Abends die Positionen des Verbandes 
zur Landtagswahl 2010 in Nordrhein-
Westfalen vorstellen. Schwerpunkte 
des insgesamt zehn Positionen um- 
fassenden Papiers sind u. a. die Be-
reiche Energie- und Klimapolitik, 
Anpassung des Mietrechts sowie 
Sicherung einer bedarfsgerechten 
Wohnraumförderung.

Parlamentarischer 
Abend 2010  
mit Minister  

Lienenkämper 

VdW Rheinland 
Westfalen

Nähere Informationen im  
Internet unter www.vdw-rw.de

Ministerium für Bauen und Verkehr NRW

Im Rahmen der Messe DeuBau in Essen 
stellte das Ministerium für Bauen und 
Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen 
(MBV NRW) vom 12. bis 16. Januar 2010 
die neue Initiative des Hauses „Beratungs-
netzwerk IdEE – Innovation durch EinzelEi-
gentümer“ vor. 

Bauminister Lutz Lienenkämper erklärte, 
mit dem Beratungsnetzwerk IdEE wolle 
das Bauministerium private Einzeleigen-
tümer in ihrem Engagement 
für die eigene Wohnimmobilie 
unterstützen. „Die Initiative in 
Zusammenarbeit mit Haus & 
Grund NRW will diesen Ver-
mietern durch Grundinforma-
tionen helfen, zu erkennen, 
was an der eigenen Immobilie 
verbessert werden kann und 
wie – möglicherweise gemein-
sam mit anderen Eigentümern 
– auch das Wohnumfeld auf-
zuwerten ist.“ 

Zur Erinnerung: In den öffent-
lichen Anhörungen im Land-
tag, zuletzt am 11. Dezember 
2007, zu dem „Gesetz über Immobili-
en- und Standortgemeinschaften (ISGG 
NRW)“ wurde insbesondere durch den 
VdW Rheinland Westfalen auch die Er-
weiterung des Gesetzes auf den Bereich 
Wohnen erörtert. Der damalige Gesetz-
entwurf stieß insbesondere bei Haus & 
Grund NRW auf eine starke Ablehnung. 
Das MBV NRW führte daraufhin drei Mo-
dellprojekte zur Initiierung von Immobili-
en- und Standortgemeinschaften des Woh-

Neue Initiative „Beratungsnetzwerk IdEE“

nens durch. Dabei ging es insbesondere 
darum, die Mitwirkungsbereitschaft von 
Einzeleigentümern zu eruieren.

Das Beratungsnetzwerk IdEE stellt in die-
sem Zusammenhang ein Nachfolgeprojekt 
dar. Das MBV NRW konnte dazu Haus & 

Grund NRW als Kooperations-
partner gewinnen. Der Verband 
bietet im Beratungsnetzwerk 
Hilfestellung zu Themen der 
Bewirtschaftung und zu recht-
lichen Fragen an. Weitere Part-
ner wie die Architektenkam-
mer Nordrhein-Westfalen, die 
NRW.BANK, die EnergieAgen-
tur.NRW und der Westdeutsche 
Handwerkskammertag stehen 
mit ihren jeweiligen Fachkom-
petenzen als Ansprechpartner 
zur Verfügung.

Neben der Bereitstellung von 
Informationsmaterial – ein 

Flyer liegt vor, und eine Broschüre ist in 
Vorbereitung – sind Informationsveran-
staltungen in den nordrhein-westfälischen 
Regionen geplant.

Der Flyer „Beratungsnetzwerk IdEE, 
Innovation durch EinzelEigentümer“ 
steht zum Abruf im Downloadbereich 
der Homepage des MBV NRW 
www.mbv.nrw.de bereit.
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Nähere Informationen bei 
Dr. Jürgen Bärsch 
koelnInstitut iPEK 
Tel.: 0221 9910253
E-Mail:
j.baersch@koelnInstitut.ipek.de

koelnInstitut iPEK

Viele aktuelle Aufklärungskampagnen ge-
hen derzeit das Thema Energieeffizienz 
an. Nicht erreicht werden oftmals Men-
schen mit Migrationshintergrund. An 
diese richtet sich daher ein Projekt des 
koelnInstituts iPEK mit weiteren Koopera-
tionspartnern. 

Einschlägige Studien zeigen: Menschen 
mit Migrationshintergrund werden von 
Umweltorganisationen und öffentlichen 
Kampagnen zur Umweltbildung und zum 
Umweltschutz kaum erreicht. Mit Mit-
teln des Ministeriums für Umwelt, Natur-
schutz, Landwirtschaft und Verbraucher 
NRW konnte im April dieses Jahres ein 
Projekt starten, dass das Thema „Sinn-
voller Energiekonsum im Allttag“ nach-
haltig in Migrantenorganisationen tragen 
soll. 

Das Pilotprojekt konzentrierte sich dabei 
auf die zwei größten Migranten-Com-
munities in Deutschland: türkisch- und 
russischsprachige Menschen. Unter Lei-
tung des iPEK führten die Türkisch isla-
mische Union der Anstalt für Religionen 
e. V. (DITIB), das Kultur- und Integrati-
onszentrum Phoenix Köln e. V. und die 
Kampagne „Energieeffizienz – jetzt!“ des 
Deutschen Naturschutzrings (DNR) e. V. 
eine Schulung von 30 türkisch- und rus-
sischsprachigen Multiplikatoren durch. 
Den Teilnehmern der zwei Wochenend-
seminare wurden Inhalte und Metho-
den vermittelt, die es ihnen ermöglichen, 
Energieeffizienz als Querschnittsthema 
in von ihnen angebotenen Kursen zu ver-
mitteln. Zukünftig werden so mehr Mi-
granten über das Thema informiert und 
dafür sensibilisiert.

Migranten zu  
Energieeffizienz- 
Botschaftern  
ausgebildet

Aktuelles Genossenschaftsrecht

Gemeinsame Veranstaltungsreihe 

Die sechste und siebte Tagung im Rah-
men der gemeinsamen Veranstaltungs-
reihe des VdW Rheinland Westfalen und 
des VdW südwest „Aktuelles Genos-
senschaftsrecht“ fanden am 27. Januar 
2010 in Mainz und am 23. Februar 2010 
in Bochum statt.

Erstmals konnte im Rahmen der 
Veranstaltungsreihe ein Gastreferent 
begrüßt werden. Prof. Dr. Michael 
Worzalla, Arbeitgeberverband der 
Deutschen Immobilienwirtschaft in 
Düsseldorf, stellte die von ihm miterar-
beiteten Musteranstellungsverträge für 
haupt- und nebenamtliche Vorstands-
mitglieder vor und erläuterte deren 
Anwendung anhand vieler Beispiele 
aus der Praxis.

Praxisnahe Beispiele nutzte auch 
Rechtsanwalt Stephan Gerwing, 
Vier-Länder-Büro Bonn, um den Teil-
nehmern einen Überblick über die 
Entwicklungen des Genossenschafts-
rechts zu geben. Er zeigte typische 
Fallstricke bei der Gestaltung und 
Anwendung der Satzungsregelungen 
auf. 

Die neuen und geänderten Satzungs-
regelungen in der vom GdW Bundes-
verband deutscher Wohnungs- und 
Immobilienunternehmen herausge-
gebenen Mustersatzung erläuterte 
Rechtsanwältin Andrea Lorentz,  
ebenfalls Vier-Länder-Büro Bonn,  
den Teilnehmern. 

Workshop „Kraft-Wärme-Kopplung in der Wohnungswirtschaft“

Die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ist ein 
spannendes Thema für die Wohnungswirt-
schaft. „Es ist ein dynamischer Markt, den 
Wohnungsunternehmen im Blick haben 
sollten. Praxisbeispiele zeigen, dass die 
energetische Versorgung durch Blockheiz-
kraftwerke wirtschaftlich attraktiv sein 
kann“, erklärte Roswitha Sinz, Abteilungs-
leiterin des VdW Rheinland Westfalen, im 
Rahmen des Workshops „Kraft-Wärme-
Kopplung in der Wohnungswirtschaft“, 
den der Verband in Kooperation mit der 
EnergieAgentur.NRW am 28. Januar 2010 
in Düsseldorf durchführte.

Rund 100 Vertreter aus der Wohnungswirt-
schaft waren nach Düsseldorf gekommen, 
um sich über Neuerungen im rechtlichen 
Rahmen und neue technische Entwick-
lungen zu informieren. „Das Prinzip der 
Kraft-Wärme-Kopplung beruht auf der 
gleichzeitigen Erzeugung und Nutzung 
von Strom und Wärme. Bei dieser Tech-

Es lohnt sich – 
und zwar immer mehr 

nologie wird der eingesetzte Brennstoff ef-
fektiver ausgenutzt als bei der getrennten 
Erzeugung“, verdeutlichte Matthias Kabus 
von der EnergieAgentur.NRW. „Mit der 
kombinierten Wärme- und Stromerzeu-
gung erreichen moderne KWK-Anlagen 
einen energetischen Nutzungsgrad der 
eingesetzten Primärenergie, der zwischen 
80 und 90 Prozent und damit wesentlich 
höher als bei herkömmlichen Verfahren 
zur getrennten Erzeugung von Wärme 
und Strom liegt“, betonte er. Besonders in 
Bereichen, die ganzjährig viel Strom und 
Wärme benötigten, seien KWK-Anlagen 
interessant.

Ihre Alltagstauglichkeit hat die KWK längst 
bewiesen. Ein Beispiel, die Prae-Bau-Sied-
lung der DOGEWO21 Dortmunder Ge-
meinnützige Wohnungsgesellschaft mbH, 
wurde zum Abschluss des Workshops von 
Gerd Brauner von der DOGEWO21 vorge-
stellt.�
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Medienecho

Welt am Sonntag, 17.01.2010

1. Januar 2010

Am 1. Januar 2010 traten in Nordrhein-
Westfalen eine Reihe von Änderungen in 
Gesetzen und Verordnungen in Kraft. 

Bauordnung NRW (BauO NRW)

Änderungen betreffen die §§ 6, 23, 28 und 70 
BauO NRW. Das Abstandflächenrecht wurde 
an die Rechtsprechung angepasst. Eindeu-
tiger als bisher wird geregelt, für welche Bau-
produkte der Verwendbarkeitsnachweis „Zu-
stimmung im Einzelfall“ in Frage kommt. 
Die Bauvorlageberechtigung wurde erweitert 
und festgelegt, dass bauvorlageberechtigte In-
genieure aus anderen Bundesländern dieses 
Recht ohne eine erneute Eintragung bei der 
IK-Bau NRW auch in Nordrhein-Westfalen 
wahrnehmen können.

Verordnung über staatlich  
anerkannte Sachverständige nach  
der Landesbauordnung (SV-VO)

Diese Verordnung wurde umfangreich 
novelliert. Sie ist im Internet unter www.
recht.nrw.de zu finden.

Bauprüfverordnung (BauPrüfVO)

Neben der Anpassung an EU-Recht wur-
den im Wesentlichen Vorschriften für die 
Prüfingenieure in den §§ 22 bis 25 umfang-
reich geändert.

Änderung zahlreicher Landesvorschriften 
Prüfverordnung NRW (PrüfVO NRW)

Bei der neuen „Verordnung über die Prü-
fung technischer Anlagen und wieder-
kehrende Prüfungen von Sonderbauten“ 
handelt es sich um die Fortschreibung der 
bisherigen TPrüfVO.

Beispielhaft wurde die Bezeichnung 
„staatlich anerkannte Sachverständige“ ge-
mäß der Mustervorschrift der ARGEBAU  
ersetzt durch „Prüfsachverständige“. Im 
Weiteren finden sich in dieser Vorschrift 
die wiederkehrenden Prüfungen der 
Bauaufsichtsbehörden bei gleichzeitiger 
Streichung in den bisherigen Sonderbau-
vorschriften.

Verordnung über den Bau und Betrieb 
von Sonderbauten 

Diese Verordnung bündelt die bisher ein-
zeln gefassten Sonderbauvorschriften für 
Versammlungs-, Beherbergungs- und Ver-
kaufsstätten sowie Garagen und Betriebs-
räume für elektrische Anlagen.

Hochhausverordnung

Diese Verordnung wurde neu gefasst und 
ersetzt die aus dem Jahr 1986 stammen-
den Vorschriften.�

Auszeichnung  
vorbildlicher Bauten in NRW 2010 

Ministerium für Bauen und Verkehr NRW

Alle fünf Jahre zeichnet das Ministeri-
um für Bauen und Verkehr vorbildliche 
Bauten in Nordrhein-Westfalen aus. Die 
Architektenkammer NRW ist seit 1980 
Kooperationspartner dieses Wettbe-
werbs.

Gesucht werden vorbildliche architek-
tonische und städtebauliche Lösungen, 
die sich an dem Leitbild einer nachhal-

tigen, zukunftsverträglichen Entwick-
lung orientieren. 

Die Auslobungsunterlagen werden 
Ende März 2010 zum Download 
im Internet unter www.aknw.de zur 
Verfügung stehen.
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Interessante Veranstaltungen

Der VdW Rheinland Westfalen und 
der VdW saar sowie der Abrechnungs-
dienstleister techem AG werden am 
14. April 2010 in Bochum gemeinsam 
mit Partnern des Projektes ALFA 
(Allianz für Anlageneffizienz) eine 
Tagung im Rahmen der gemeinsamen 
Veranstaltungsreihe „Technik in der 
Wohnungswirtschaft“ zum Thema An-
lageneffizienz veranstalten.

Die Situation für Entscheider aus 
der Wohnungswirtschaft ist nicht 
einfach. Einerseits steht vielfach die 
Modernisierung von Gebäudehüllen 
und Anlagentechnik an. Andererseits 

Die 5. Bielefelder Stadtentwicklungs-
tage, eine Kongressreihe zur koopera-
tiven Stadtentwicklung, finden am 21. 
und 22. April 2010 in Bielefeld statt.

Der diesjährige Kongress geht unter 
dem Thema „Stadt, Wirtschaft, Arbeit“ 
der Frage nach, welche Faktoren die 
Entscheidung von Unternehmen und 
hochqualifizierten Arbeitnehmern 
bei der Standortwahl beeinflussen. 
Außerdem wird erörtert, inwieweit 
sich die Stadtentwicklung auf den Ar-
beitsmarkt vor Ort auswirkt. In Zeiten 
des sich bereits abzeichnenden Fach-
kräftemangels und des Wettbewerbs 

werden die Möglichkeiten bestehender 
Anlagen nicht ausgeschöpft. Durch ver-
hältnismäßig kleine Investitionen lassen 
sich in der Praxis Effizienzpotenziale von 
ca. zehn bis 15 Prozent erreichen.

Ziel der Tagung ist es, durch praxisnahe 
Beiträge Ansätze zur Anlagenoptimierung 
kennenzulernen und zu diskutieren. Dazu 
berichten Referenten aus dem Projekt AL-
FA über Referenzobjekte zur Optimierung 
und zum Controlling in der Praxis und 
beantworten folgende Fragen:

π � Wie kann eine Anlage hinsichtlich Effi-
zienz gezielt analysiert werden?

der Kommunen um junge Neubürger 
kommt der Stadtentwicklung eine immer 
höhere Bedeutung zu. Ein weiterer Aspekt 
ist deshalb die Frage, welche Rolle die 
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in 
diesem Prozess spielt.

Für den Kongress, der von der BGW Biele-
felder Gemeinnützige Wohnungsgesell-
schaft mbH, der Stadt Bielefeld und der 
Wohnungswirtschaft Ostwestfalen-Lippe in 
Kooperation mit weiteren Partnern, darun-
ter der VdW Rheinland Westfalen und der 
GdW, veranstalten wird, konnten wieder 
namhafte Referenten aus Politik, Wirtschaft 
und Wissenschaft gewonnen werden. So 

Nähere Informationen im gemein-
samen Vier-Länder-Büro des VdW 
Rheinland Westfalen, VdW südwest 
und VdW saar bei Sascha Lankes 
Tel. 069 97065-144
E-Mail: 
sascha.lankes@vdwsuedwest.de

Nähere Information im Organisa-
tionsbüro „Kongress Kooperative 
Stadtentwicklung“ c/o Bielefeld 
Marketing GmbH, Willy-Brandt-
Platz 2, 33602 Bielefeld 
Tel.: 0521 516099
Fax: 0521 516163
E-Mail: info@bielefeld-marketing.de

π � Welche Möglichkeiten der Anlagen-
optimierung haben sich bewährt?

π � Wie kann nachhaltig der effiziente 
Betrieb sichergestellt werden?

π � Welche Rolle spielen Planer und 
Handwerk im Optimierungsprozess?

π � Wie können Mieter in den Prozess 
einbezogen werden?

wird u. a. Klaus von Dohnanyi, Bundes-
minister für Bildung und Wissenschaft  
a. D. und Erster Bürgermeister der Frei-
en und Hansestadt Hamburg a. D., den 
Abschlussvortrag halten.  

Anlageneffizienz in der Praxis – Analyse, Optimierung und Controlling 

Kooperative Stadtentwicklung – Stadt, Wirtschaft, Arbeit 

„Der Hausmeister – Rechte und Pflich-
ten“ ist das Leitthema des nächsten 
„Treffpunkt Hausmeister in der Woh-
nungswirtschaft“ in der gleichnamigen 
gemeinsamen Veranstaltungsreihe 
des VdW Rheinland Westfalen, VdW 
südwest und VdW saar am 23. und 24. 
April 2010 am Nürburgring.

Hausmeister sind direkte Ansprech-
partner der Mieter. Sie sind die Reprä-
sentanten des Wohnungsunterneh-
mens vor Ort. Für kompetente recht-
liche Aussagen gegenüber Mietern 
müssen Hausmeister über rechtliche 
Kenntnisse verfügen.

Zur Erlangung dieser Kenntnisse bietet  die 
Veranstaltung folgende Themenfelder an:

π � Wie verhalte ich mich bei Wohnungs-
rückgaben?

π � Aushänge und deren rechtliche Wirkung
π � Ist die Wohnung des Mieters geschützt? 

Auch nach Ablauf der Kündigungsfrist?
π � Haben der Vermieter oder seine Beauf-

tragten ein Besichtigungsrecht?
π � In der Wohnung stimmt etwas nicht – 

was tun?
π � Form und Folgen der Mängelanzeigen 

der Mieter
π � Ein kleiner Ausflug in das Recht der 

Mietminderung

Nähere Informationen im gemein-
samen Vier-Länder-Büro des VdW 
Rheinland Westfalen, VdW südwest 
und VdW saar bei Sascha Lankes 
Tel. 069 97065-144
E-Mail: 
sascha.lankes@vdwsuedwest.de

π � Was ist bei der Mängelbeseitigung zu 
berücksichtigen?

π � Was ist bei den Zustellungen durch 
den Hausmeister zu beachten?

π � Warum ist es so wichtig, die Verkehrs-
sicherungspflicht einzuhalten?

π � Schnee- und Glättebekämpfung

Treffpunkt Hausmeister in der Wohnungswirtschaft  
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Aktuelles / Politik

Politik

Kurz notiert

Folgende kleine Anfrage wurde  
an die Landesregierung gestellt:

π � Wie bewertet die Landesregierung 
die Rückzahlungsforderungen der 
Ravensburger Heimstättengesell-
schaft an die LEG NRW?

Anfrage des Abgeordneten der Grünen, 
Horst Beckes (Drucksache 14/10618)

Folgende Kleine Anfragen hat die Lan-
desregierung beantwortet:

π � Furiose Pleiten, ratlose Sparkommis-
sare und regierungsamtliche Legen-
den – Sind die Kommunalfinanzen 
im Ruhrgebiet schon abgestürzt? 
(Drucksache 14/10577)

π  �60 Meter hoher Richtfunkmast 45 
Meter neben Wohnhäusern  
(Drucksache 14/10581)

π  �Wie steht es um die Landesförderung 
für Kommunen im Nothaushalt? 
(Drucksache 14/10583)

Informationsveranstaltung des VdW Rheinland Westfalen

Wie alljährlich bot der VdW Rheinland West-
falen seinen Mitgliedsunternehmen auch 
in diesem Jahr kurz nach der öffentlichen 
Bekanntmachung der Ausgestaltung der so-
zialen Wohnraumförderung 2010 eine Infor-
mationsveranstaltung am 5. Februar 2010 in 
Bochum an. Die bewährte Kombination mit 
der Vorstellung der wohnungswirtschaftlich 
relevanten Programme der KfW Förderbank 
hat auch in diesem Jahr mit über 100 Teilneh-
mern wieder großen Zuspruch gefunden. 

Sigrid Koeppinghoff, ständige Vertrete-
rin der Abteilungsleitung „Wohnungsbau, 
Wohnungs- und Siedlungsentwicklung“ im  
Ministerium für Bauen und Verkehr des 
Landes Nordrhein-Westfalen (MBV NRW), 
stellte nach einem kurzen Blick auf die För-
derbilanz des Jahres 2009 die Rahmenbe-
dingungen für die Wohnraumförderung 
2010 vor. Die landesrechtliche Neuordnung 
der Rechtsgrundlagen für die Wohnraumför-
derung und die Aufhebung der Zweckbin-
dung des Landeswohnungsbauvermögens 
mit der Vollintegration der Wfa in die NRW.
BANK wurden dabei berücksichtigt. 

Das Volumen der Förderung wird im Jahr 
2010 1 Milliarde Euro betragen. Davon ent-
fallen 500 Millionen Euro auf die Förderung 
von selbst genutztem Wohneigentum, 400 
Millionen Euro auf den Neubau von Miet-
wohnungen und 100 Millionen auf investive 
Bestandsmaßnahmen. Die im letzten Jahr 
neu eingeführte Gebietskulisse zur Förde-

NRW Wohnraumförderung 2010  
und aktuelle Förderprogramme der KfW

rung hat sich bewährt und bildet weiterhin 
die Grundlage der Fördermittelvergabe. 

Anne-Marie Wirtz, Referatsleiterin Wohn-
raumförderung und Bürgschaften im MBV 
NRW, stellte anschließend die aktuellen 
Wohnraumförderungsbestimmungen 

(WFB) vor. Die Vollintegration der Wfa 
in die NRW.BANK führt zu einigen Än-
derungen im Verfahren, weil die Förder-
bestimmungen seitens des MBV NRW 
und der NRW.BANK im Einvernehmen 
beschlossen werden müssen. Ein geson-
derter Geschäftsbesorgungsvertrag regelt 
dabei den Umgang mit risikorelevanten 
Regelungen in den WFB. Änderungen wur-
den auch durch das Inkrafttreten der EnEV 
2009 notwendig. Z. B. ist deren Einhaltung 
für die Darlehenshöhe und auch Betriebs-
kostenpauschalen maßgeblich. 

Neue Regelungen wurden für die Förderung 
sozialer Infrastruktur und Abriss im Zusam-
menhang mit Ersatzneubau getroffen. Ver-
änderte rechtliche Rahmenbedingungen wie 
das Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz 
des Bundes, das Wohn- und Teilhabegesetz 
des Landes sowie brandschutzrechtliche 
Bestimmungen haben sich auf die Bestim-
mungen für die Förderung von Wohnraum 
für ältere Menschen ausgewirkt. Im Experi-
mentellen Wohnungsbau liegen die Schwer-
punkte 2010 auf der Komplettförderung für 
den Mietwohnungsneubau mit besonderen 
städtebaulichen Qualitäten, studentischem 
Wohnen und Passivhausstandards.

Die Informationen des MBV NRW wurden 
durch Rita Tölle, Referatsleiterin Bestands-
förderung, komplettiert. Sie stellte zum ei-
nen die Änderungen in der Richtlinie für 
die Förderung von investiven Maßnahmen 
im Bestand (RL BestandsInvest) vor und ver-
tiefte die Informationen zu Abrissförderung 
und Ersatzneubau aus den WFB. Dieses 
Programm richtet sich an hoch verdichtete 
Siedlungen der 1960/70er-Jahre. Gefördert 
werden Abriss bzw. Teilabriss – allerdings 
nur in Verbindung mit Bewilligung von Bau-
darlehen für geförderten Wohnraum.

Den Abschluss der Informationsveranstal-
tung bildete die Vorstellung aktueller wohn-
wirtschaftlicher Förderprogramme der KfW 
durch Michael Göttner von der KfW Ban-
kengruppe.

Die Präsentationen der Vorträge kön-
nen im Internet unter www.vdw-rw.de 
im „Mitgliederservice“, Rubrik „Woh-
nungspolitik und Wohnungswirt-
schaft“ abgerufen werden. 

Sigrid Koeppinghoff, Ministerium für Bauen 
und Verkehr Nordrhein-Westfalen 
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Politik

Öffentliche Anhörung des Haushalts- und Finanzausschusses im Landtag NRW

Erstes Gesetz zur Änderung  
des Bau- und Liegenschaftsbetriebsgesetzes
Der Haushalts- und Finanzausschuss des 
nordrhein-westfälischen Landtags führte 
am 14. Januar 2010 eine öffentliche Anhö-
rung zum „Ersten Gesetz zur Änderung des 
Bau- und Liegenschaftsbetriebsgesetzes“ 
(Drucksache 14/9956) nebst Fragenkatalog 
durch.

Mit dem Gesetzentwurf beabsichtigt die 
Landesregierung, die Dienst- und Fach-
aufsicht im Landesbau sowie die Dienst-
aufsicht im Bundesbau über den Bau- und 
Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfa-
len (BLB) sowie die Oberfinanzdirektion 
Münster, Bauabteilung, ausschließlich 
durch das Finanzministerium des Landes 
Nordrhein-Westfalen ausüben zu lassen.

Sie folgt damit dem Vorschlag des Gut-
achterbüros BSL Public Sector Manage-
mentberatung GmbH, Bergheim, das die 
Aufgabe hatte, „Ansatzpunkte zur Opti-
mierung der Organisation im Sinne einer 
strategischen Neuausrichtung zu identi-
fizieren, um die Effizienz und Effektivi-
tät des Bau- und Liegenschaftsbetriebes 
Nordrhein-Westfalen zu steigern“.

Neben den Architekten- und Ingenieur-
kammern NRW, dem BFW Landesverband 

NRW, der Initiative StadtBauKultur NRW 
und dem Gutachterbüro BSL war auch der 
VdW Rheinland Westfalen als Sachverstän-
diger geladen.

In seiner schriftlichen Stellungnahme 
meldete der Verband – im Einklang mit 
den anderen Verbänden – Bedenken gegen 
die Konzentration der Aufsicht auf das 
Finanzministerium an. Auch wenn der 
Verband bzw. seine Mitgliedsunterneh-
men in Nordrhein-Westfalen von dem Ge-
setzentwurf nur mittelbar betroffen sind, 
da sie in der Regel nicht als Auftragneh-
mer des Bau- und Liegenschaftsbetriebes 
NRW auftreten, werden wohnungswirt-
schaftliche Interessen insoweit berührt, 
wie Landesbauten und Bundesbauten eine 
städtebauliche und architektonische Aus-
strahlung auf ihre Umgebung haben. Nicht 
zuletzt wirken aus diesem Grunde der VdW 
Rheinland Westfalen im Kuratorium und 
der Lenkungsgruppe der Landesinitiative 
StadtBauKultur NRW und die Mitgliedsun-
ternehmen an deren Projekten mit.

Vor dem Hintergrund dieser interessen-
politischen Rolle formulierte der Verband 
sein wohnungswirtschaftliches Interesse 
an einer guten Baukultur im Land. Gerade 

Die schriftliche Stellungnahme des 
VdW Rheinland Westfalen steht auf 
der Homepage des Verbandes  
www.vdw-rw.de, Rubrik „Aus der  
Arbeit/Standpunkte“ zur Verfügung.

der BLB NRW sollte bei „seinen Bauten“ 
baupolitische Ziele sowie einen baukultu-
rellen Anspruch verfolgen und umsetzen, 
nehmen öffentliche Bauten diesbezüglich 
doch eine Vorreiterrolle im Land ein. 

Die Verbände waren sich einig in der 
Einschätzung, dass eine konzentrierte 
Aufsicht durch das Finanzministerium 
die Tendenz entfalten werde, dass Bau-
aufgaben des BLB NRW vorrangig unter 
wirtschaftlichen und/oder fiskalischen 
Gesichtspunkten beurteilt werden. Lan-
desbauten sollten aber gleichrangig wirt-
schaftlich und baufachlich von hoher 
Qualität sein. Sollte die Verlagerung der 
baufachlichen Aufsicht vom Bauministe-
rium auf das Finanzministerium erfolgen, 
müssten Verwaltung und Organisation 
des BLB baufachlich in ihrer Kompetenz 
gestärkt werden. 

Wärmedämmung und Nachbarrecht 

Schriftliche Anhörung des Ausschusses für Bauen und Verkehr im Landtag NRW

Im Rahmen einer schriftlichen Anhörung 
zum Gesetzentwurf der Grünen „Wärme-
dämmung und Nachbarrecht“ (Drucksa-
chen 14/10145 und 14/10354) gaben der 
VdW Rheinland Westfalen und der BFW 
Landesverband Freier Immobilien- und 
Wohnungsunternehmen NRW eine ge-
meinsame Stellungnahme ab.

Mit der beabsichtigten Änderung des 
§ 23 „Wärmedämmung und Einseitige 
Grenzwand“ des Gesetzes zur Änderung 
des Nachbarrechtsgesetzes (NachbG 
NRW) soll ein Grundstücks-eigentümer 

unter gewissen Voraussetzungen zur 
Duldung von Maßnahmen der Wärme-
dämmung auch dann verpflichtet wer-
den, wenn die anzubringende Wärme- 
dämmung in sein Grundstück hinein-
ragt. Derartige Maßnahmen sollen  
zulässig sein, wenn es dadurch zu  
einer Steigerung der Energieeffizienz 
kommt.

Die Verbände begrüßten in ihrer 
Stellungnahme das im vorgelegten 
Gesetzentwurf verfolgte Ziel, zumal 
nachbarrechtliche Probleme im Zuge 

der zunehmenden energetischen Sanie-
rung von Wohngebäuden zunähmen. 
Die Anbringung einer Innendämmung 
unter den Gesichtspunkten der Ener-
gieeffizienz und Wirtschaftlichkeit stelle 
nur eine seltene Alternative dar. 

Die schriftliche Stellungnahme des 
VdW Rheinland Westfalen steht auf 
der Homepage des Verbandes  
www.vdw-rw.de, Rubrik „Aus der  
Arbeit/Standpunkte“ zur Verfügung.
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Politik

Aus dem Landtag Nordrhein-Westfalen

Regierungserklärung  
von Ministerpräsident Rüttgers 
Am 21. Januar 2010 stand in der Plenarsit-
zung des nordrhein-westfälischen Landtags 
u. a. eine Regierungserklärung von Minister-
präsident Jürgen Rüttgers im Mittelpunkt.

Unter dem Titel „Die Einheit der Gesell-
schaft bewahren – Konzept Nordrhein-
Westfalen 2025“ gab Rüttgers die in seiner 
Amtszeit dritte Regierungs-
erklärung ab, die sich mit 
den Schlussfolgerungen 
der Landesregierung aus 
den Empfehlungen der Zu-
kunftskommission Nord-
rhein-Westfalen befasste.

Die Zukunftskommission 
hatte eine Agenda mit den 
vier großen Schwerpunk-
ten Bildung, Arbeit, Wirt-
schaft und Gesellschaft 
erarbeitet.

Bildung

Medial stark verbreitet wurde zu diesem 
Schwerpunkt die Aussage von Rüttgers in 
der Regierungserklärung, dass die Schul-
klassen in Zukunft kleiner werden sollen. 

Arbeit

Hierzu unterstrich Rüttgers u. a. die Not-
wendigkeit, den Alleinerziehenden besse-
re Berufsperspektiven zu ermöglichen, „da 
sie unter einem besonderen Armutsrisiko 
leben“.

Wirtschaft

Unter dem Stichwort „ökologische In-
dustrieregion“ plädierte Rüttgers für den 
Ausbau erneuerbarer Energien und kün-
digte den „Biomasseaktionsplan NRW“ 
an. Als Teil einer Gesamtstrategie zur Re-
naturierung früherer Industrieanlagen in 
der Metropole Ruhr benannte Rüttgers 
Stadtentwicklungsprojekte wie „Phönix“ 
in Dortmund oder „Graf Bismarck“ in Gel-
senkirchen. Der Umbau der Emscher als 
das größte wasserwirtschaftliche Projekt 
in Europa sei vorbildlich und ein Jahr-
hundertprojekt, das weit über wasserwirt-
schaftliche Aspekte hinausgehe.

Damit die Städte mehr Lebensqualität be-
kommen, setzt Rüttgers auf die Kreativ-
wirtschaft. Kreative Milieus ließen leben-
dige Stadtviertel entstehen. Die Projekte 
„50 Solarsiedlungen in NRW“ und „100 
Klimaschutzsiedlungen in Nordrhein-
Westfalen“ sind für Rüttgers wichtige Bau-
steine in Richtung ökologische Stadt.

Gesellschaft

Zu dem Aspekt „mehr Le-
bensqualität für Ältere“ kün-
digt Rüttgers an, „zukünftig 
den Bau von Wohngenossen-
schaften und Wohnstiften 
anstelle traditioneller Alters-
heime“ fördern zu wollen. 
Auch soll „in Kürze (…) das 
Ministerium für Generati-
onen, Familie, Frauen und In-
tegration eine Gesamtstrategie 
für die Gesellschaftspolitik im 

demographischen Wandel „Nordrhein-
Westfalen – Fit für 2025“ vorstellen. Darin 
würden Vorschläge der Zukunftskommis-
sion aufgegriffen, u. a. „für den Umbau 
und Neubau von Wohnungen und ganzen 
Stadtquartieren, um sie den Bedürfnissen 
einer Gesellschaft im demographischen 
Wandel anzupassen“.

Rüttgers ging schließlich noch auf das 
Thema Integration der Menschen mit ei-
ner Zuwanderungsgeschichte ein, die er 
als „Schlüsselfrage für die Einheit der Ge-
sellschaft“ bezeichnet. „Integration heißt: 
Für jeden, der bei uns lebt, ist das Grund-
gesetz verbindlich. Grundlage unseres Zu-
sammenlebens ist für uns die europäische 
Leitkultur, wie sie im Grundgesetz und 
in der Charta der europäischen Grund- 
und Menschenrechte festgelegt ist“, so 
Rüttgers.

Zu der Regierungserklärung brachten die 
Fraktionen der CDU und FDP sowie die 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen je einen 
Entschließungsantrag ein. Ersterer (Druck-
sache 14/10569) wurde gegen die Stimmen 
der Opposition angenommen, letzterer 
(Drucksache 14/10570) mit den Stimmen 
der Regierungsfraktionen abgelehnt.�

Ministerpräsident Jürgen 
Rüttgers

Aus dem  
Ausschuss für Bauen und 
Verkehr im Landtag NRW

Der Ausschuss für Bauen und Verkehr des 
nordrhein-westfälischen Landtags befasste 
sich in seiner Sitzung am 28. Januar 2010 
mit mehreren wohnungspolitisch rele-
vanten Themen.

Zunächst stellte Bauminister Lutz Lienen-
kämper das Wohnraumförderprogramm 
2010 vor, das er am gleichen Tag im Rah-
men einer Pressekonferenz öffentlich prä-
sentiert hatte.

Aufgrund der hohen Abfrage der Mittel im 
Jahr 2009 wurde das Programmvolumen 
für das vergangene Jahr noch aufgestockt. 
Das Jahresergebnis 2009 beläuft sich auf 
1,141 Milliarden Euro. Für das Programmjahr 
2010 sind 1 Milliarde Euro vorgesehen, u. a. 
auch für den Abriss von Wohnsiedlungen 
aus den 1960er- und 1970er-Jahren.

Die SPD-Fraktion kritisierte, dass nur zehn 
Prozent der Fördermittel für die Sanierung 
der Wohnungsbestände vorgesehen sind.

Ferner wurden das „Erste Gesetz zur Ände-
rung des Bau- und Liegenschaftsbetriebs-
gesetzes“ und das „Gesetz zur Änderung 
des Nachbarrechtsgesetzes (NachbG NRW) 
– Änderung des § 23 Wärmedämmung und 
Einseitige Grenzwand“ beraten.

Das erste Gesetzesvorhaben wird vor dem 
Hintergrund der Auswertung der öffent-
lichen Anhörungsergebnisse noch eine 
wichtige Korrektur dahingehend erfahren, 
dass die Mitwirkung des Bauministeriums 
im Rahmen der Konzentration der Fachauf-
sicht auf das Finanzministerium gestärkt 
werden wird.

Das zweite Gesetzesvorhaben wird in der 
weiteren parlamentarischen Beratung eine 
Ablehnung erfahren, da bereits im Aus-
schuss eine Verständigung über weitere 
Beratungen mit einem möglichen verän-
derten Gesetzentwurf mehrheitlich mit den 
Stimmen der Regierungsfraktionen abge-
lehnt wurde.�

1 Milliarde Euro für 
Wohnraumförderung 
im Jahr 2010 
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Verband und Gremien

VdW Rheinland Westfalen: Termine 2010

  Gremien / Ausschüsse / Arbeitskreise / Arbeitsgemeinschaften

Mitgliederversammlung 
	 Dienstag, 28.09., 15.00 Uhr 	 Nürburgring

Verbandsrat 
	 Montag, 01.03., 14.00 Uhr	 Düsseldorf 
	 Montag, 19.04., 14.00 Uhr	 Düsseldorf 
	 Dienstag, 11.05., 14.00 Uhr	 N. N. 
	 Montag, 14.06., 16.00 Uhr	 Bad Honnef 
	 Montag, 05.07., 14.00 Uhr	 Düsseldorf 
	 Montag, 30.08., 14.00 Uhr	 Düsseldorf 
	 Montag, 27.09., 16.00 Uhr	 Nürburgring 
	 Dienstag, 28.09., 17.00 Uhr	 Nürburgring 
	 Montag, 25.10., 14.00 Uhr	 Düsseldorf 
	 Montag, 06.12., 14.00 Uhr	 Düsseldorf

Präsidium

	 Montag, 01.03., 11.30 Uhr	 Düsseldorf 
	 Montag, 15.03., 12.30 Uhr	 Düsseldorf 
	 Montag, 26.04., 12.30 Uhr	 Düsseldorf 
	 Montag, 31.05., 12.30 Uhr	 Düsseldorf 
	 Montag, 14.06., 10.00 Uhr	 Bad Honnef 
	 Montag, 05.07., 12.30 Uhr	 Düsseldorf 
	 Montag, 16.08., 12.30 Uhr	 Düsseldorf 
	 Montag, 06.09., 12.30 Uhr	 Düsseldorf 
	 Montag, 27.09., 14.00 Uhr	 Nürburgring 
	 Montag, 04.10., 12.30 Uhr	 Düsseldorf 
	 Montag, 08.11., 12.30 Uhr	 Düsseldorf 
	 Montag, 22.11., 9.30 Uhr	 Düsseldorf 
	 Montag, 20.12., 12.30 Uhr	 Düsseldorf

Sparte GENO 
π 	 Vollversammlung 
	 Dienstag, 28.09., 11.00 Uhr	 Nürburgring 
π 	 Arbeitsausschuss 
	 Do./Fr., 04./05.03.,  	 Attendorn 
	 Montag, 14.06., 13.30 Uhr	 Bad Honnef 
	 Donnerstag, 25.11., 11.00 Uhr	 Kassel

Sparte IPW 
π 	 Vollversammlung 
	 Montag, 14.06., 13.30 Uhr	 Bad Honnef 
	 Dienstag, 28.09., 11.00 Uhr	 Nürburgring

Sparte ÖKU 
π 	 Vollversammlung 
	 Montag, 14.06., 13.30 Uhr	 Bad Honnef 
	 Dienstag, 28.09., 11.00 Uhr	 Nürburgring
π 	 Arbeitsausschuss 
	 Sitzungen noch nicht terminiert

Finanzausschuss 
	 Montag, 15.03., 11.00 Uhr	 Düsseldorf 
	 Montag, 14.06., 11.00 Uhr	 Bad Honnef 
	 Montag, 08.11., 11.00 Uhr	 Düsseldorf

Ausschuss Betriebswirtschaft 
	 Dienstag, 20.04., 10.00 Uhr	 Hagen 
	 Dienstag, 23.11., 10.00 Uhr	 N. N.

Ausschuss Wohneigentum 
	 Sitzungen finden nach Bedarf statt.

Ausschuss Steuern und Bilanzierung 
	 Dienstag, 02.03., 9.00 Uhr	 Essen 
	 Dienstag, 01.06., 14.00 Uhr	 Bielefeld 
	 Donnerstag, 02.09., 14.00 Uhr	 Lünen 
	 Do./Fr., 04./05.11., 14.00 Uhr	 Trier

Ausschuss Technik 
	 Mittwoch, 10.03., 10.00 Uhr	 Wetter 
	 Mi. – Fr., 09. – 11.06.,	 Wien 
	 (i. V. m. Ausschuss Technik des vdw Niedersachsen Bremen) 
	 Mittwoch, 17.11., 10.00 Uhr,	 N. N.

Delegierte GdW-Verbandstag 
	 Montag, 25.10., 15.00 Uhr	 Düsseldorf

Arbeitskreis „Stadtentwicklung und -erneuerung“ 
	 Sitzungen noch nicht terminiert

Arbeitskreis „WohnLeben für ältere Menschen“ 
	 Sitzungen noch nicht terminiert

Arbeitskreis „PR + Marketing“ 
	 Sitzungen noch nicht terminiert

Treffpunkt Regionale Arbeitsgemeinschaften 
	 Mittwoch, 24.03., 10.30 Uhr	 Bochum 
	 Mittwoch, 03.11., 10.30 Uhr	 Bochum

Kongresse  / Veranstaltungen / Tagungen

10. Parlamentarischer Abend 
	 Mittwoch, 10.03., 19.00 Uhr	 Düsseldorf

Jahrespressekonferenz 
	 Noch nicht terminiert	 Düsseldorf

Erfahrungsaustausch IHK-Prüfung 
	 Dienstag, 04.05., 14.00 Uhr	 Bochum

Kommunale Wohnraumkonzepte –  
Chancen für Klein- und Mittelstädte 
	 (i. V. m. Städte- und Gemeindebund NRW) 
	 Donnerstag, 06.05. 	 N. N.

Wohnen mit Serviceleistungen 
	 (i. V. m. AWO Westliches Westfalen) 
	 Jahresmitte 	 NRW

Dinner-Speech 
	 Montag, 14.06., 19.00 Uhr	 Bad Honnef

9. Forum Wohnungswirtschaft 
	 Di./Mi., 15. – 16.06.	 Bad Honnef

Kooperative Stadtentwicklung 
	� (i. V. m. BGW und Stadt Bielefeld, Wohnungswirtschaft  

BWL u. a.) 
Mi./Do., 21./22.04. 	 Bielefeld

Das neue Heimrecht in NRW – Erste Erfahrungen 
	 Ende August	 N. N.

Wohnumfeldgestaltung 
	� (i. V. m. Verband Garten-, Landschafts-  

und Sportplatzbau NRW)	  
Mittwoch, 01.09. 	 Hemer
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Verband und Gremien

  Verbandstag 2010 
	 Mo. – Mi., 27. – 29.09. 	 Nürburgring

Energiekonferenz 2010 
	 (i. V. m. techem AG und EBZ) 
	 Mittwoch, 08.12., 9.30 Uhr	 Bochum

Veranstaltungsreihen

Europäischer Tisch 
	 Mo./Di., 19./20.04.	 Bad Bentheim 
	 Mo./Di., 15./16.11.	 Hardenberg (NL)

Perspektiven für Wohnungsgenossenschaften 
	 Donnerstag, 25.03., 10.00 Uhr	 Münster 
	 Dienstag, 26.10., 10.00 Uhr	 Münster

Treffpunkt Sozialarbeit in Wohnungsunternehmen 
	 Mittwoch, 17.03., 9.30 Uhr	 Bochum 
	 Mittwoch, 22.09., 9.30 Uhr	 Bochum

Die Termine werden in jeder Ausgabe des VerbandsMagazins  
ergänzt bzw. aktualisiert.

VdW Rheinland Westfalen und VdW saar: Gemeinsame Termine 2010

Veranstaltungsreihen

Technik in der Wohnungswirtschaft 
π 	� Anlageneffizienz 

Mittwoch, 14.04., 10.00 Uhr 	 Bochum

Multimedia in der Wohnungswirtschaft 
π 	� Neue Entwicklungen 

Donnerstag, 04.11., 10.00 Uhr 	 Bochum

Die Termine werden in jeder Ausgabe des VerbandsMagazins  
ergänzt bzw. aktualisiert.

VdW Rheinland Westfalen, VdW südwest und VdW saar:  
Gemeinsame Termine 2010

Gremien / Ausschüsse  / Arbeitskreise 

Kooperationsausschuss Vier-Länder-Büro (VLB)  
	 Sitzungen noch nicht terminiert

Gemeinsame Sitzung der Verbandsräte des VdW Rheinland West-
falen und VdW südwest sowie des Präsidiums des VdW saar 
	 Dienstag, 11.05., 16.00 Uhr	 N. N.

Arbeitskreis „Europa“ 
	 Sitzungen noch nicht terminiert

Veranstaltungen / Tagungen

„Innovative Kommunikationswege mit den Mietern“ mit Preis-
verleihung VdWettbewerb 2010

	 Mittwoch, 27.10., 10.00 Uhr	 Mainz

Wohnungswirtschaft im internationalen Vergleich –  
Trends im Wohnungsbau und bei wohnungswirtschaftlichen 
Dienstleistungen 
	 Mittwoch, 17.11. 	 Frankfurt

Veranstaltungsreihen

Aktuelles Steuerrecht 
π 	� 1. Tagung 2010 

Mittwoch, 26.05., 10.00 Uhr 	 Bochum
π 	 2. Tagung 2010 
	 Dienstag, 24.08., 10.00 Uhr 	 Budenheim
π 	 3. Tagung 2010 
	 Donnerstag, 18.11., 10.00 Uhr 	 Bochum

Aktuelles Mietrecht 
π 	� 1. Tagung 2010 

Donnerstag, 18.03., 10.30 Uhr 	 Saarbrücken
π 	� 2. Tagung 2010 

Donnerstag, 28.10., 10.00 Uhr 	 Köln

Aktuelles GmbH-Recht 
	 Donnerstag, 24.06., 10.00 Uhr 	 Düsseldorf

Technik in der Wohnungswirtschaft 
π 	 Technische Innovationen 
	 Donnerstag, 11.03., 10.00 Uhr 	 Bonn
π 	 Austausch von Nachtstromspeicherheizungen 
	 Frühjahr	 N. N.
π 	 Wohngesundheit 
	 Mittwoch, 27.10., 10.00 Uhr 	 Bochum
π 	 Energieeffizienz 
	 Mittwoch, 24.11., 10.00 Uhr 	 N. N.

Treffpunkt Hausmeister in der Wohnungswirtschaft 
π 	 1. Treffpunkt 2010 
	 Fr./Sa., 23./24.04.	 Nürburgring
π 	 2. Treffpunkt 2010 
	 Fr./Sa., 26./27.11.	 Bochum

Die Termine werden in jeder Ausgabe des VerbandsMagazins  
ergänzt bzw. aktualisiert.
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Verband und Gremien

Verbandsrat

Am 25. Januar 2010 tagte der Verbandsrat des 
VdW Rheinland Westfalen in Düsseldorf zum 
ersten Mal mit dem seit Jahresbeginn amtie-
renden Verbandsdirektor Alexander Rychter.

Wie gewohnt standen in der Sitzung zu-
nächst Berichte des Vorstandes und aus 
den Gremien des GdW an, die der Ver-
bandsrat zustimmend zur Kenntnis nahm. 
Es ging dabei u. a. um die EU-Gebäude-
richtlinie, eine Arbeitshilfe des GdW zur 
Auslegung der EnEV 2009, den vorläu-

Erste Sitzung mit neuem Verbandsdirektor
figen Zusagestopp der KfW Bankengruppe 
in den Programmen für Energieeffizientes 
Bauen und Sanieren sowie eine öffentliche 
Anhörung im Haushalts- und Finanzaus-
schuss des Landtages NRW zum „Ersten 
Gesetz zur Änderung des Bau- und Lie-
genschaftsbetriebsgesetzes“.

Der Verbandsrat befasste sich weiter mit 
möglichen Positionen des VdW Rheinland 
Westfalen zur Landtagswahl in Nordrhein-
Westfalen, die am 9. Mai 2010 stattfindet. 

Größere Veranstaltungen des Verbandes 
in der ersten Jahreshälfte werfen ihre 
Schatten voraus. Rychter informierte den 
Verbandsrat über den Stand der Vorberei-
tungen der Konferenz „Wohnen – Innova-
tion – Energie (WIE)“ am 3. Februar 2010 
in Darmstadt, des Parlamentarischen 
Abends des VdW Rheinland Westfalen am 
10. März 2010 in Düsseldorf und über das 
9. Forum Wohnungswirtschaft am 15. und 
16. Juni 2010 in Bad Honnef.�

Aus den Mitgliedsunternehmen

Dem VdW Rheinland Westfalen wurde mitgeteilt

π � Beim Bocholter Bauverein eG, 
Bocholt, ist nach 46-jähriger Tätigkeit 
das geschäftsführende Vorstandsmit-
glied Hans Wiegrink ausgeschieden. 
Zu seinem Nachfolger wurde Ingo 
Langela berufen.

π � Die Wohnungsbaugenossenschaft 
Wattenscheid eG, Bochum, teilt mit, 
dass Werner Rupeter zum 31. Dezem-
ber 2009 als nebenamtliches Vor-

standsmitglied ausgeschieden ist. In 
der Nachfolge wurde Anne Kathrin 
Krause berufen. Weitere Vorstands-
mitglieder sind Markus Brüning und 
Hans Brembt.

π � Bei der Gemeinnützigen Baugenos-
senschaft eG, Herzogenrath, ist Gerd 
Berndsen zum 31. Dezember 2009 
aus dem Vorstand ausgeschieden. Mit 
Wirkung zum 1. Januar 2010 wurde 

Horst Pohl zum Vorstand bestellt. 
Weitere Vorstandsmitglieder sind 
Harald Kühnel und Josef Ortmanns.

π � Die Kölner Wohnungsgenossenschaft 
eG, Köln, teilt mit, dass am 4. Januar 
2010 ihr langjähriger Geschäftsführer 
und Vorstandsmitglied Toni Kürten im 
Alter von 89 Jahren verstorben ist. Kür-
ten war von 1966 bis 1986 Vorstands-
mitglied und ab 1968 Geschäftsführer.

VdW Rheinland Westfalen und VdW südwest:  
Gemeinsame Termine 2010

Gremien / Ausschüsse / Arbeitsgemeinschaften

Kooperationsausschuss Wirtschaftsprüfung und -beratung/ 
Steuerberatung 
	 Mittwoch, 10.03., 16.00 Uhr	 Düsseldorf

Gemeinsame Sitzung der Ausschüsse für Genossenschaften  
	 Montag, 14.06., 14.00 Uhr 	 Bad Honnef  
	 Donnerstag, 25.11., 13.00 Uhr 	 Kassel

Gemeinsame Sitzung der Ausschüsse für Technik 
	 Mi./Do., 22./23.09.	 Gelsenkirchen

Arbeitsgemeinschaft rheinland-pfälzischer  
Wohnungsunternehmen 
π 	 Vollversammlungen 
	 Mittwoch, 12.05.	 N. N.
π 	 Arbeitsausschuss 
	 Sitzungen noch nicht terminiert

Veranstaltungen / Tagungen

Das neue Heimrecht in Rheinland-Pfalz – Erste Erfahrungen 
	 November 	 N. N.

Veranstaltungsreihen

Genossenschaftsrecht für Aufsichtsräte 
	 Dienstag, 04.05., 10.00 Uhr 	 Bonn

Marktplatz Wohnungsgenossenschaften 
	 Donnerstag, 02.12., 10.00 Uhr 	 Bonn

Treffpunkt Ehrenamt in Wohnungsgenossenschaften 
π 	 1. Treffpunkt 2010
	 Fr./Sa., 05./06.11.	 Bad Neuenahr
π 	 2. Treffpunkt 2010
	 Fr./Sa., 12./13.11.	 Münster
π 	 3. Treffpunkt 2010
	 Fr./Sa., 12./13.11.	 Münster
π 	 4. Treffpunkt 2010
	 Fr./Sa., 19./20.11.	 Kassel

Die Termine werden in jeder Ausgabe des VerbandsMagazins  
ergänzt bzw. aktualisiert.
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Personalia / Jubiläen

110 Jahre

7. April 2010
Gemeinnützige  
Wohnungsgenossenschaft eG Viersen 
– gegründet 1900 –, Viersen

90 Jahre

25. April 2010
Gemeinnützige  
Wohnungsgenossenschaft  
Köln-Sülz eG, Köln

60 Jahre

1. April 2010
BGW Bielefelder Gemeinnützige 
Wohnungsgesellschaft mbH,  
Bielefeld

5. April 2010
OST-WEST Gemeinnützige Woh-
nungsbaugenossenschaft eG,  
Wuppertal

11. April 2010
Koblenzer WohnBau GmbH,  
Koblenz

18. April 2010
Vereinigte Bonner Wohnungsbau 
AG, Bonn

Jubiläen von 
Mitgliedsunter-

nehmen 

April 2010

Gemeinnütziger Bauverein Gütersloh eG, Gütersloh

Am 4. Dezember 2009 feierte der gemein-
nützige Bauverein Gütersloh eG in Güters-
loh sein 100-jähriges Bestehen. In einem 
Grußwort für den VdW Rheinland Westfalen 
überbrachte Abteilungsleiter Dr. Gerhard 
Jeschke die Glückwünsche und den Dank für 
die in den vergangenen 100 Jahren 
erbrachten Leistungen für die genossen-
schaftliche Wohnungswirtschaft bei der 
Schaffung, Vermietung, Betreuung und 
Modernisierung von preisgünstigem 
Wohnraum. Den Festvortrag hielt der ZDF-
Journalist Peter Hahne.

Jeschke hob dabei hervor, dass „der Bau-
verein Gütersloh in über 1.200 eigenen 
Wohnungen seinen Mitgliedern gutes, be-
zahlbares und vor allem zukunftsicheres 
Wohnen und Leben bietet. Und dieses 
zukunftsichere WohnenLeben wird für 
die Menschen immer wichtiger angesichts 
der großen wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Veränderungen und den da-
mit verbundenen Unsicherheiten.“

Er betonte, dass „in den heutigen krisen-
haften Zeiten dem Wohnen in Genossen-

100-jähriges Bestehen gefeiert
schaften eine immer größere Bedeutung 
zukommt. Denn gerade Wohnungsgenos-
senschaften stehen vor allem für Sicher-
heit, Nachbarschaft und Vertrauen.“ Dabei 

komme den Wohnungsgenossenschaften 
ihr auf dem Prinzip der Nachhaltigkeit ba-
sierendes Geschäftsmodell in besonderer 
Weise zugute.

„Wohnungsgenossenschaften sind ein Ga-
rant für eine nachhaltige Bewirtschaftung 
und Weiterentwicklung von Wohnungsbe-
ständen, weil es ihnen eben nicht um eine 
kurzfristige Gewinnmaximierung durch 
Vermögensverwertung geht, denn: Er- 
wirtschaftete Gewinne fließen in die Re-
novierung, in die Modernisierung und in 
den Bau neuer Wohnungen“, stellte Jesch-
ke fest. Und er fuhr fort: „Wohnungsge-
nossenschaften sehen in der Erfüllung des 
genossenschaftlichen Förderzwecks eine 
dauerhafte Verantwortung für das Woh-

nen und Leben ihrer Mitglieder, weil für 
sie die Wohnung nicht nur ein Wirt-
schaftsgut, sondern immer gleichzeitig 
auch ein soziales Gut ist, das es für kom-
mende Mitgliedergenerationen zu erhal-
ten und weiterzuentwickeln gilt.“�

Bei der Übergabe des Jubiläumsschildes: (v. l. n .r.) Wolfgang Schmelz (Vorstandsvorsitzen-
der), Dr. Gerhard Jeschke (VdW Rheinland Westfalen) und Udo Niemuth (Aufsichtsratsvor-
sitzender)
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Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Hamborn eG, Duisburg

100 Jahre im Dienst der Mitglieder
Am 17. Dezember 2009 beging die Woh-
nungsgenossenschaft Duisburg-Hamborn 
eG in Duisburg im Rahmen einer Feier-
stunde ihr 100-jähriges Bestehen. In einem 
Grußwort für den VdW Rheinland Westfa-
len überbrachte Prüfungsdirektor Hubert 
Schiffers die Glückwünsche und den Dank 
der Mitgliedsunternehmen des Verbandes 
für die in den vergangenen 100 Jahren 
erbrachten Leistungen für die Mitglieder 
der Genossenschaft, die im Jubiläumsjahr 
rund 2.000 eigene Wohnungen bewirt-
schaftet. 

Schiffers betonte in seinem Grußwort, 
dass die Wohnungsgenossenschaften ge-
sellschaftspolitisch wichtige Beiträge bei 
der Bewältigung des demographischen 
Wandels, sei es bei der Stadtentwicklung 
und beim Stadtumbau, sei es bei der Ent-
wicklung von Wohnformen für das Alter, 
für Familien, für junge Menschen, sei es 
bei der Integration von Menschen mit 
Migrationshintergrund oder sei es beim 
Mehrgenerationenwohnen, leisten. In die-
sem Zusammenhang verwies er als ein 
gelungenes Beispiel auf die Mehrgenera-
tionenwohnanlage der Genossenschaft an 
der Pollerbruchstraße.

Mit Blick auf das The-
ma „Nachbarschaften“ 
hob Schiffers die Be-
deutung dieser Ein-
richtung hervor. „Der 
demographische Wan-
del führt dazu, dass 
der traditionelle Fami-
lienverbund immer 
seltener wird. Nach-
barschaftliche Netz-
werke müssen deshalb 
die Hilfen, die heute 
noch innerhalb der Fa-
milie organisiert wer-
den, ersetzen. Der 
ökonomische Wandel 
hat zu teilweise mas-
siven Einschnitten in 
das soziale Netz ge-
führt. Bereits heute 
übernehmen gerade 
in Wohnungsgenossenschaften Nachbarn 
kleinere soziale Dienstleistungen, wo sozi-
ale Dienste von den Betroffenen nicht 
mehr bezahlt werden können. Denn Woh-
nungsgenossenschaften initiieren und sta-
bilisieren Nachbarschaften beispielsweise 
durch die Förderung zwischenmensch-

licher Beziehungen in den Gemein-
schaftseinrichtungen. So werden in der 
Mehrgenerationenwohnanlage Poller-
bruchstraße zahlreiche Veranstaltungen 
angeboten. Auf diese Weise kommen Men-
schen zusammen – so entsteht Nachbar-
schaft“, betonte Schiffers. �

(v. l. n. r.) Johannes Schneider (Vorstandsvorsitzender), Benno Lens-
dorf (Bürgermeister), Uwe Heider (Bezirksbürgermeister Hamborn), 
Hubert Schiffers (VdW Rheinland Westfalen), Dietmar Vornweg (Vor-
standsmitglied Gemeinnütziger Spar- und Bauverein Friemersheim 
eG), Frau Nitz (Tochter des ältesten Mieters) Hans-Jürgen Nattkamp 
(Bezirksamtsleiter) und Reiner Terhorst (Hamborner Nachrichten)

Montag Stiftung Urbane Räume gAG und GAG Immobilien AG, Köln

Die KALKschmiede* ist eröffnet! 

KALKschmiede*? Was wird dort gestaltet, 
wer arbeitet dort? Kann man mitmachen 
oder Partner werden? 

Diese und andere Fragen haben die drei 
Stipendiatinnen der Montag Stiftung Ur-
bane Räume gAG, Bonn, am 14. Januar 
2010 anlässlich der Eröffnung der KALK-
schmiede* beantwortet. Jetzt können sie 
gemeinsam mit Bürgern und Unterneh-
men sowie der Stadt Köln den rechtsrhei-
nischen Stadtteil Kalk mitgestalten.

Die zentralen Themen der KALKschmiede* 
sind Wohnen, öffentlicher Raum und loka-
le Ökonomie. Sie konzentriert sich mit ih-

rer Arbeit auf Kalk-Nord. Denn der Kalker 
Norden hat mit einem schlechten Image 
und einer Unterausstattung der Woh-
nungen, mit leerstehenden Ladenlokalen 
und verbesserungswürdigen öffentlichen 
Räumen zu kämpfen.

Ganz im Sinne der Worte des Stifters Carl 
Richard Montag „Das Projekt soll Prozesse 
verstärken, bei denen Menschen selbst 
für ihren Stadtteil handeln“, haben die 
drei Stipendiatinnen schon sehr konkrete 
Vorschläge gemacht, wie sie mit lokalen 
Partnern in Werkstätten und externem 
Know-how Projekte entwickeln wollen. Sie 
stehen im engen Dialog mit der Stadt und 

der GAG Immobilien AG Köln, die dort ca. 
1.000 Wohneinheiten besitzt und weiter 
entwickeln will.

Die Vertreter der ISG, des Bürgervereins, 
der Kalkpost, der Stiftung KalkGestalten, 
der Nachbarschaft, des Pavillon e. V., des 
Büros für Brauchbarkeit und der Stadt 
haben ihre Kooperationsbereitschaft zur 
konkreten Verbesserung der Lebens- und 
Wohnwelten in Kalk-Nord signalisiert. 
Kathrin Möller, GAG Vorstandsmitglied, 
bringt es auf die simple und klare For-
mel: „Wirksam werden: Das ist das große 
Ziel.“�

Aus den Unternehmen
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Anforderungen an den  
Trittschallschutz in einem renovierten Altbau

Mietrecht

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat sich 
in der Vergangenheit bereits mehrfach 
mit der Frage auseinandergesetzt, 
welchen Standard hinsichtlich des Tritt-
schallschutzes Mieter von Altbauwoh-
nungen erwarten können. 

Der BGH hatte sich hierzu letztmalig 
mit Urteil vom 6. Oktober 2004 geäu-
ßert und entschieden, dass der Mieter 
einer Altbauwohnung grundsätzlich 
nicht verlangen kann, dass der Ver-
mieter die Wohnung in einen Zustand 
versetzt, der dem Stand der Technik bei 
Abschluss des Mietvertrages entspricht. 
Nimmt der Vermieter jedoch bauliche 
Veränderungen vor, die veränderte  
Lärmemissionen zur Folge haben (hier: 
Dachgeschossausbau), so könne der 
Mieter verlangen, dass Lärmschutzmaß-
nahmen getroffen werden, die den An-
forderungen der zur Zeit des Umbaus 
geltenden DIN-Normen genügen.

In einem ähnlichen Fall entschied der 
BGH mit Urteil vom 17. Juni 2009, dass 
eine Mietwohnung in einem älteren 
Gebäude ohne besondere vertragliche 
Regelung in schallschutztechnischer 

Hinsicht keinen Mangel aufzeigt, so-
fern der Trittschallschutz den zur Zeit 
der Errichtung des Gebäudes geltenden 
DIN-Normen entspricht. Das gelte auch 
dann, wenn während der Mietzeit in der 
Wohnung darüber der Fußbodenbelag 
ausgetauscht wird 
und sich dadurch 
der Schallschutz 
gegenüber dem 
Zustand der An-
mietung der Woh-
nung verschlech-
tert.

Im vorliegenden 
Fall hatte der Eigentümer einer Woh-
nung in einem 1970 errichteten Gebäu-
de den PVC-Belag durch Bodenfliesen 
ersetzt. Daraufhin war es in der Woh-
nung der darunter wohnenden Mieterin 
sehr viel lauter als zuvor.

Der BGH stellte zunächst fest, dass ver-
tragliche Abreden über Art und Umfang 
des Trittschallschutzes der vermieteten 
Wohnung oder über deren Lärmfreiheit 
im Allgemeinen mit der Mieterin hier 
nicht getroffen worden sind. Daher war 

vom Vermieter lediglich die Einhaltung 
der maßgeblichen technischen Normen 
geschuldet. Dabei müsse der bei der 
Errichtung des Gebäudes geltende Maß-
stab angelegt werden. Auch nach dem 
Austausch des Bodenbelags wurden die 

zum Zeitpunkt der 
Errichtung des Ge-
bäudes geltenden 
Werte eingehalten.

In Abgrenzung zu 
dem im Jahr 2004 
zugrunde liegenden 
Sachverhalt stellte 
der BGH nun fest, 

dass in diesem Fall nicht der Vermieter 
selbst, sondern der darüber wohnende 
Eigentümer eine Veränderung vorge-
nommen hat und dass der Austausch 
eines Fußbodenbelags nicht mit einem 
Dachgeschossausbau vergleichbar sei. 
Daher könne der Mieter nicht verlangen, 
dass bei dem Austausch eines Fußbo-
denbelags höhere Lärmschutzwerte ein-
gehalten werden als sie bis dahin für das 
Gebäude galten (Urteil des BGH vom 
17.06.2009, Az.: VIII ZR 131/08,  
www.bundesgerichtshof.de).

Haushaltsnahe Dienstleistungen  
und Betriebskostenabrechnung 

Betriebskostenrecht

Das Amtsgericht (AG) Charlottenburg 
hat entschieden, dass dem Mieter ein 
Anspruch auf Aushändigung einer Auf-
gliederung zusteht, die im Rahmen der 
Betriebskostenabrechnung die Kosten 
der steuerlich relevanten haushalts-
nahen Dienstleistungen enthält.

Dem Mieter soll die Möglichkeit eröffnet 
werden, im Rahmen des § 35a EStG die 
haushaltsnahen Dienstleistungen steuer-
lich geltend zu machen. Hierzu müssen 
ihm die entsprechenden Angaben vom 
Vermieter zur Verfügung gestellt werden.

Das AG Charlottenburg sieht den An-
spruch auf Herausgabe einer solchen 
Bescheinigung als mietvertragliche 
Nebenpflicht im Sinne der §§ 241, 242 
BGB im Zusammenhang mit der Ausle-
gung des Mietvertrages.

Aus der vorliegenden Betriebskosten-
abrechnung konnte der Mieter keine 
Angaben entnehmen, die es ihm er-
möglichen, die notwendigen Angaben 
zu den haushaltsnahen Dienstleis-
tungen zusammenzustellen. Er muss 
nach Ansicht des Gerichts in die Lage 

versetzt werden, diejenigen Kosten, 
die er steuermindernd geltend machen 
möchte, aus einer Bescheinigung/Be-
triebskostenabrechnung zu entnehmen, 
um nicht in seinen Rechten behindert 
zu werden.

Der Vermieter ist dementsprechend 
gehalten, eine entsprechende Beschei-
nigung mit den notwendigen Angaben 
dem Mieter zu übergeben (Urteil des 
AG Charlottenburg vom 01.07.2009, 
Az.: 222 C 90/09; WuM 2009, S. 587).
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Projekte32

Wohnungsunternehmen in Viersen, Stadt Viersen und RWTH Aachen

Praxisprojekt „Zukunft Wohnen“

Für die spezifischen Aufgaben der nach-
haltigen Bestandsentwicklung geeigneten 
Nachwuchs an Planern und Architekten zu 
finden, war 2004 ein Anlass für den VdW 
Rheinland Westfalen an die Hochschulen 
in Nordrhein-Westfalen heranzutreten, 
um Kooperationsmöglichkeiten auszu-
loten. Die Architekturfakultät der RWTH 
Aachen hatte dieses Anliegen aufgegriffen 
und bietet seitdem jährlich in Zusammen-
arbeit mit wechselnden Wohnungsunter-
nehmen in NRW, die dem VdW Rheinland 
Westfalen angehören, eine aktuelle Aufga-
benstellung aus der Wohnungswirtschaft 
in der Lehre an.

Unter dem Titel Praxisprojekt „Zukunft 
Wohnen“ kooperieren an der Fakultät die 
Lehrstühle für Wohnungsbau (Wohnbau), 
Planungstheorie und Stadtentwicklung 
(PT) sowie Städtebau und Landesplanung 
(ISL). Daneben ist auch das Institut für 
Landes- und Stadtentwicklungsforschung 
und Bauwesen (ILS) als außeruniversitäre 
Forschungseinrichtung in NRW einge-
bunden.

Die Entwicklung eines zukunftsorientierten Leitbildes für den Viersener Stadtteil 

„Im Rahser“ war die Aufgabenstellung für Studierende an der RWTH Aachen im 

Rahmen des Praxisprojektes „Zukunft Wohnen“ 2009, das seit 2004 auf Initiative 

des VdW Rheinland Westfalen jährlich stattfindet. 

Praxisprojekt „Zukunft Wohnen“ 2010

Diesjährige Partner im Rahmen des Pro-
jektes waren die Stadt Viersen, die Ge-
meinnützige Wohnungsgenossenschaft 
eG Viersen – gegründet 1900 
– (GWG Stadt Viersen) sowie 
die VAB Viersener Aktien-Bau-
gesellschaft AG.

In dem wieder über ein Semes- 
ter laufenden Entwurfsprozess 
wurden die Studierenden bei 
Exkursionen, Workshops und 
Präsentationen von den Pro-
jektpartnern begleitet, sodass 
ein enger Austausch über He-
rausforderungen, Ideen und 
Konzepte zwischen den Stu-
dierenden und den professionellen Ver-
tretern der Projektpartner möglich war.

Projektgebiet

Als Projektgebiet wurde gemeinsam von 
allen Beteiligten der Stadtteil „Im Rahser“ 

am Rande der Viersener 
Innenstadt ausgewählt. 
Die städtebauliche Ent-
wicklung des Stadtteils 
reicht bis in die zwanzi-
ger Jahre des vergangenen 
Jahrhunderts zurück und 
lässt sich an Hand von un-
terschiedlichen Bautypen 
im Stadtbild ablesen. Das 
„Herzstück“ des Stadtquar-
tiers bildet die Bebauung 
aus den 1920-Jahren mit 
vier integrierten Kleingar-
tenanlagen, die als Denk-
malbereich ausgewiesen 
wurde. 

Aufgabenstellung

Im Rahmen der Aufgabenstellung war ein 
zukunftsorientiertes Leitbild für dieses 
Stadtquartier zu entwickeln.

Das Spannungsver-
hältnis zwischen der 
Sicherung der vor-
handenen baulichen 
und städtebaulichen 
Qualitäten und einer 
zeitgemäßen Entwick-
lung war ebenso The-
ma wie die mögliche 
Nachverdichtung der 
Freiräume in Abwä-
gung mit deren quali-
tativer Aufwertung. 

Vor allem galt es, das Wohnungsangebot 
vor dem Hintergrund der derzeitigen de-
mographischen und energetischen Anfor-
derungen für zukünftige Bewohner attrak-
tiv zu halten, ohne den besonderen Wert 
der Siedlung zu beeinträchtigen und die 
Lebenssituation der derzeitigen Bewohner 
und Bewohnerinnen aus den Augen zu 
verlieren.

Eine Analyse diente allen Projektteilneh-
mern als Basis für die individuelle Ideen- 
und Konzeptfindung. Modernisierung, 
Umbau, Rückbau und Neubau waren 
mögliche Strategien, die jeweils das Zu-
sammenspiel von nachfrageorientierter 
Qualität und kostengünstiger Realisierung 
berücksichtigen sollten.

Die Bearbeitung der Aufgabe ließ verschie-
dene inhaltliche und räumliche Perspek-
tiven zu. Im Rahmen des Praxisprojektes 
2009 standen die Handlungsfelder nach-Denkmalgeschützte Wohnbebauung im Projektgebiet
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Ortsbegehung im Viersener Stadtteil „Im Rahser“ Freiraumplanung und Nachverdichtung

frageorientierte Wohnqualität, die städ-
tebauliche Situation und der Gebäudebe-
stand im Vordergrund.

Studentische Projekte

Letztlich entstanden sieben unterschied-
liche studentische Projekte wie „Barrieren 
abbauen“  (preiswerte, seniorengerechte 
Wohnungen als Nachverdichtung im Be-
stand),  „Rahser Ring“ (die Schaffung einer 
identitätsprägenden Hauptstraße für das 
Quartier) und „Denkmalbereichssatzung 
und Modernisierung“ (der Versuch, die 
Gratwanderung zwischen Denkmalschutz 
und Zukunftsfähigkeit der Bestände an 
einem Beispiel zu veranschaulichen).

So wurde z. B. ein modernisierungsbe-
dürftiges Laubenganghaus aus den 50er-
Jahren am nördlichen Siedlungsrand zum 
Anlass genommen, das Potenzial des um-
gebenden Freiraums zu überprüfen und 
einen Vorschlag zur Nachverdichtung zu 
erarbeiten.

In dem Projekt „Offene Räume – geschlos-
sene Gemeinschaft“ wurden die Aussagen 
der Sozialberichterstattungen der Stadt 
Viersen zur Armutsentwicklung – speziell 
der Kinderarmut – aufgegriffen. Mit dem 
Projektansatz der „offenen Räume“ als Orte, 
die Gemeinschaft und Kommunikation er-
möglichen, setzten die Studenten einen eige-
nen thematischen Schwerpunkt, die „kind-
gerechte“ Gestaltung des Stadtraums.

Win-win-Situation für alle Beteiligten

Das Produkt „Wohnen“ nachfragegerecht 
und nachhaltig zu entwickeln und zu ver-
markten, erfordert vor allem im Bestand 
entsprechende Fertigkeiten und Verfahren. 
Dieser Aufgabe der Bestandsentwicklung 
stellen sich die Beteiligten in der Lehre an 
der RWTH Aachen mit dem Praxisprojekt 
„Zukunft Wohnen“. Sie mussten sich da-
mit an einer Architekturfakultät zunächst 
erst einmal gegenüber „der Konkurrenz“ 
– attraktiver, kreativer und internationaler 
erscheinende (Neubau-)Aufgaben – be-
haupten.

„Bestandsentwicklung“ als Thema für Lehr-
angebote kann auch einen Reiz entwickeln, 
der darin liegt, gestalterisch und funktional 
kreative Lösungen aus einer fundierten 
analytischen Auseinandersetzung abzulei-
ten, die mögliche Umsetzung vor allem 
auch unter ökonomischen Gesichtspunk-
ten im Auge zu behalten und die Konzepte 
im Dialog mit der Praxis zu erarbeiten. 

Die Nachfrage und Rückmeldung der Stu-
dierenden hat die Beteiligten bislang in 
ihrem Vorhaben bestätigt. Aktuell steht 
die gesamte Ausbildungslandschaft vor 
der Aufgabe, dieses eingeführte Lehran-
gebot in die neugeschaffenen Studiengän-
ge einer Bachelor- und Masterausbildung 
überzuleiten.

Die Bestände und Quartiere in NRW, mit 
denen sich die Studierenden in den ver-
gangenen Projekten auseinandergesetzt 
haben, zeigten im Hinblick auf Leerstand 
und Abwanderung zumeist (noch) keinen 
unmittelbaren Problemdruck. Die allge-
meine demographische Entwicklung und 
die aktuellen Tendenzen auf den örtlichen 
Wohnungsmärkten boten jedoch hinrei-
chend Anlass, die Zukunftsfähigkeit der 
Bestände zu thematisieren. 

Die Projektpartner aus der Wohnungswirt-
schaft und den Kommunen waren angetan 
von der analytischen Aufarbeitung der Be-
standssituation und von der Vielfalt der 
Ideen und Ansätze in den studentischen 
Arbeiten, die den „unternehmenseigenen“ 
Blick auf die Qualitäten und Potenziale der 
Bestände stets erweitert hat. 

Ein wesentliches Merkmal im Dialog zwi-
schen Hochschule und Praxis war die Aus-
einandersetzung über das Zusammenspiel 
von Qualität und Wirtschaftlichkeit. Ein 
Austausch, der auch in Zukunft weiter 
fortgesetzt wird.�

Neugestalteter Blockinnenbereich

Vorzonen neuer Reihenhäuser
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ABG FRANKFURT HOLDING Wohnungsbau- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Frankfurt

Die Heinrich-Lübke-Siedlung im Frank-
furter Stadtteil Praunheim wurde in den 
Jahren 1977 bis 1982 
von der ABG gebaut. 
Heute leben hier 
rund 2.000 Men-
schen in insgesamt 
600 Geschosswohnungen, die alle der So-
zialbindung unterliegen. Ein hoher Anteil 
der Bewohner hat einen Migrationshinter-
grund und bezieht Transferleistungen. Vor 
einigen Jahren galt die Siedlung als sozialer 
Brennpunkt, heute gilt das Quartier nach 
wie vor als „problematischer Stadtteil“. 

Bedingt durch 
den hohen Sa-
nierungsbedarf 
de r  Gebäude 
und der Frei-
flächen sowie 
hinsichtlich der 
Sozialstruktur 
des Viertels hat 
sich die ABG 
entschieden, das 
Quartier stadt-
g e s t a l t e r i s c h 
und ökologisch 
nachhaltig auf-

zuwerten. Ziel war es, die Siedlung in den 
nächsten Jahren zu einer Vorzeigesiedlung 
in Sachen Energieeffizienz und Nachhal-
tigkeit zu machen. 

Studie zur Aufwertung der Siedlung

Im Auftrag der ABG wurde daher eine 
Studie zu den Möglichkeiten einer um-
fassenden Modernisierung der Siedlung 

Die Modernisierung und Neugestaltung der Heinrich-Lübke-Siedlung in Frankfurt durch die ABG 

FRANKFURT HOLDING tritt derzeit in eine vorentscheidende Phase. Im Rahmen einer ganzheit-

lichen Sanierung soll das Quartier stadtgestalterisch und ökologisch nachhaltig aufgewertet werden. 

Die Mieterinnen und Mieter werden beim Modernisierungsprozess intensiv eingebunden. 

erarbeitet. Die vom Architekturbüro Albert 
Speer & Partner (AS&P) erstellte und im 

Mai 2009 vorgestellte 
Studie sah vor, durch 
Sanierungs- und Neu-
baumaßnahmen die 
Qualität der Woh-

nungen zu verbessern und das gesamte 
Quartier städtebaulich hin zu einem ökolo-
gischen Modellquartier aufzuwerten. 

Vorgesehen war in den Plänen u. a. die Errich-
tung eines Quartierszentrums mit Gewerbe- 
und Geschäftseinheiten zur Nahversorgung 
sowie ein umfassendes Verkehrs- und Mo-
bilitätskonzept. Überdies wurde angestrebt, 
dass sich die Heinrich-Lübke-Siedlung in 
Zukunft energetisch weitgehend selbst ver-
sorgen sollte. Dazu waren u. a. ein zentrales 
Heizkraftwerk mit Kraft-Wärme-Kopplung 
oder der Anschluss an das Fernwärmenetz 
und die Nutzung erneuerbarer Energien vor-
gesehen. Die Gebäude sollten auf Niedrige-
nergiehausstandard aufgewertet, die Dächer 
und Fassaden begrünt werden. 

Nachverdichtung und Neuordnung

Im November 2009 entschied sich die 
ABG für einen Sanierungsentwurf des 
Büros AS&P. Ausschlaggebend dafür war 
der städtebauliche Leitgedanke des Ent-
wurfs, der die Stärkung und den Ausbau 
der Siedlung durch maßvolle Umbauten, 
Nachverdichtungen und Neuordnungen 
der Grundstücke vorsieht.

Nach dem Konzept des Büros AS&P soll 
u. a. eine Aufwertung der Siedlung durch 
eine Neuordnung mit „minimalinvasiven“ 

Projekte34

Modellprojekt zur ganzheitlichen  
Sanierung einer Siedlung

Frank Junker, Vorsit-
zender der Geschäftsfüh-
rung der ABG FRANK-
FURT HOLDING
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Umbauten vorgenommen werden. Nur 
wenig der bestehenden Bausubstanz soll 
somit abgerissen werden.

Zentrales Element im Sanierungs- und Mo-
dernisierungskonzept ist eine klarere Zu-
ordnung der einzelnen Gebäudegruppen. 
Dazu werden Eingangsbereiche neu orien-

tiert, die Wegeführung neu strukturiert und 
einzelne Gebäudestellungen durch Abriss 
und Neubaumaßnahmen verändert. Als Er-
gebnis sollen u. a. „Nachbarschaftshöfe“ als 
individuelle Adressen entstehen. Weiterer 
Vorteil: Die Mieter können während der 
gesamten Sanierung in ihren Wohnungen 
bleiben, da der Entwurf im Wesentlichen ei-
ne Dämmung von außen, die Vergrößerung 
der Fenster und neue Balkone vorsieht. 

Zentraler Aspekt der Umgestaltung ist eine 
verbesserte Verknüpfung der Siedlung mit 
dem städtischen Umfeld. Der Entwurf sieht 
hier eine neue, repräsentative und barrie-
refreie Zufahrtsstraße vor, die das Quartier 
für Autos und Fahrräder erschließt.

Im Bereich des Siedlungszugangs soll der 
Vorschlag von AS&P mit Elementen des 
ebenfalls eingereichten Entwurfs von Jo 
Franzke kombiniert werden. Dieser sieht 
u. a. den Rückbau der Gewerbeflächen 
am jetzigen zentralen Eingang und einen 
Supermarkt an der Ludwig-Landmann-
Straße vor. Ein im rechten Winkel zur 
Ludwig-Landmann-Straße liegender neu-
er Wohnriegel mit Gewerberäumen im 
Erdgeschoss und mit bis zu 100 neuen 
Wohnungen soll einen neuen Eingang zur 
Heinrich-Lübke-Siedlung bilden. Die ABG 
verspricht sich dadurch perspektivisch ein 
Plus von 5.600 m² Wohnfläche. 

Für Frank Junker, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung der ABG, geht es auch da-
rum, „eine sozialverträgliche Belegung der 
Wohnungen zu erreichen“, indem neben 
den Sozialwohnungen auch frei finanzierte 
Wohnungen angeboten werden, um in der 
Siedlung einen ausgewogenen Mieter- und 
Wohnungsmix zu schaffen.

Innovatives Energiekonzept  
senkt CO2-Ausstoß

Ergänzt wird die Modernisierung durch ein 
ganzheitliches Energie- und Gebäudekon-
zept, das den CO2-Ausstoß des gesamten 
Quartiers um über 90 Prozent senken soll. 

Die Bestandsgebäude sollen auf einen 
Standard saniert werden, der die Grenz-
werte der EnEV 2009 unterschreitet. 
Neubauten werden im Passivhausstan-
dard und Gewerbeflächen im Niedrige-
nergiestandard gebaut. Zur Energieer-
zeugung sieht das Energiekonzept ein 
kombiniertes System mit Solarthermie, 
Pellet- und Holzhackschnitzelkessel sowie 
Gasbrennwertkessel vor, ergänzt durch ein 
Mikro-Blockheizkraftwerk. Die Dachfläche 
eines angrenzenden Parkhauses soll mit 
Solarkollektoren und Photovoltaikanlagen 
bestückt werden. 

Enge Einbindung der Mieter  
in den Planungsprozess 

Für die ABG stand von Anfang an fest, 
dass die Menschen in der Heinrich-Lübke-
Siedlung intensiv an der Neugestaltung 
ihres Quartiers beteiligt werden sollten. 
Von Beginn an wurden die Mieterinnen 
und Mieter des Quartiers daher in den 
umfangreichen Modernisierungsprozess 
eingebunden. 

Bereits kurz nach Vorstellung der Speer-
Studie im Mai 2009 wurden sie zu einer 
Mieterversammlung eingeladen und über 
das Konzept informiert. Ziel war es, Ideen 
und Vorschläge der Mieterschaft aufzu-
nehmen und in den weiteren Planungs-
prozess einfließen zu lassen. Die nun 
vorliegenden konkreten Pläne aus dem 
siegreichen Sanierungsentwurf von Albert 
Speer & Partner werden derzeit ebenfalls 
unter Einbeziehung der Mieterinnen und 
Mieter weiter konkretisiert. 

Die ABG geht davon aus, dass bereits ab 
diesem Jahr mit ersten Ergebnissen bei 
der Realisierung der umfangreichen Maß-
nahmen zu rechnen ist. Ziel der stadtge-
stalterisch und ökologisch nachhaltigen 
Modernisierung und Neugestaltung der 
Heinrich-Lübke-Siedlung ist es, ein auch 
auf andere Siedlungen der Stadt Frankfurt 
übertragbares Modell zu schaffen, so Frank 
Junker.�

So soll die Heinrich-Lübke-Siedlung in Frankfurt-Praunheim künftig aussehen.
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Steuerbescheinigung für Kapitalerträge 
ab Zuflussjahr 2009

Amtliche Muster überarbeitet

Im Zuge der Einführung der Abgeltung-
steuer auf private Kapitalerträge, die ab 
dem Jahr 2009 zufließen, wurden die 
amtlichen Muster der Steuerbescheini-
gung überarbeitet. Das Bundesfinanzmi-
nisterium (BMF) hatte am 24. November 
2008 amtliche Muster veröffentlicht. Mit 
BMF-Schreiben vom 9. Oktober 2009 
wurden diese nachträglich um die Zei-
lenangaben der Anlage KAP zur Einkom-
mensteuererklärung ergänzt. 

Kurz vor dem Jahreswechsel hat das 
BMF ein aktualisiertes Schreiben zur 
Ausstellung von Steuerbescheinigungen 
veröffentlicht, das für Kapitalerträge, 
die nach dem 31. Dezember 2009 zu-
fließen, zur Anwendung kommt. Die 
Regelungen dieses Schreibens können 
auch bereits für Kapitalerträge, die vor 
dem 1. Januar 2010 zugeflossen sind, 
angewendet werden. Änderungen ge-
genüber dem BMF-Schreiben vom 24. 
November 2008 sind nur marginal.

Der GdW hat „Hinweise zur Ausstel-
lung der Steuerbescheinigung für 
Kapitalerträge ab Zuflussjahr 2009“ 
erarbeitet, die auf Anfrage bei Jürgen 
Gnewuch (Tel.: 0211 16998-28,  

E-Mail: j.gnewuch@vdw-rw.de) oder  
Anke Kirchhof (Tel.: 069 97065-138,  
E-Mail: anke.kirchhof@vdwsuedwest.de) 
zur Verfügung gestellt werden.

Nach Inhalt, Aufbau und Reihenfolge 
der Angaben darf von den amtlichen 
Mustern nicht abgewichen werden. Die 
Gestaltung der Felder für die Bezeich-
nung der Genossenschaft und des Gläu-
bigers ist nicht vorgeschrieben. Eine Er-
gänzung der Steuerbescheinigungen um 
ein zusätzliches Adressfeld ist zulässig.

Es ist ebenfalls zulässig, wenn in Fällen, 
in denen ein in dem amtlichen Muster 
enthaltener Sachverhalt nicht gegeben 
ist, die entsprechenden Zeilen des amt-
lichen Musters entfallen. Analog gilt 
dieses auch für die mit Ankreuzfeldern 
versehenen Zeilen. Die Reihenfolge der 
ausgedruckten Zeilen ist jedoch entspre-
chend dem amtlichen Muster beizube-
halten.

Der Steuerbescheinigung können wei-
tere Erläuterungen beigefügt werden, 
sofern die Ergänzungen im Anschluss 
an das amtliche Muster erfolgen und 
hiervon optisch abgesetzt werden.

Wohnungsgenossenschaften ohne 
Spareinrichtung sollen für die Beschei-
nigung der Dividendenzahlungen das 
Muster II verwenden.

Nach § 44 a Abs. 8 EStG ist bei Genos-
senschaftsdividenden der Steuerabzug 
nur in Höhe von drei Fünfteln (d. h. 15 
Prozent) vorzunehmen, wenn der Gläu-
biger der Kapitalerträge 

π � eine nach § 5 Abs. 1 – mit Ausnahme 
der Nr. 9 – KStG oder nach anderen 
Gesetzen von der Körperschaftsteuer 
befreite Körperschaft, Personenverei-
nigung, oder Vermögensmasse oder

π � eine inländische juristische Person 
des öffentlichen Rechts (nicht in § 44 
a Abs. 7 EStG bezeichnet)

ist. Hierfür sind in Muster II geson-
derte Zeilen vorgesehen. 

Ein Kapitalertragsteuerabzug unter-
bleibt bei Dividendenzahlung von 
steuerbefreiten Vermietungsgenossen-
schaften an Körperschaften, die eine 
NV-Bescheinigung vorgelegt haben.

Umsatzsteuer 

Häufig verlangen Wohnungsunternehmen, 
die die WEG-Verwaltung betreiben, für ei-
gene Wohnungen in einer WEG kein Ver-
walterentgelt.

Mit dem Urteil des Sächsischen Finanz-
gerichts vom 14. Januar 2009 (Az. 2 K 
1725/06) wird festgestellt, dass Umsatz-
steuer abzuführen ist, auch wenn eigene 
Wohnungen verwaltet werden. Der Ur-
teilstext lautet wie folgt:

π � Schließt eine GmbH mit den gesetz-
lichen Vertretern einer Wohnungseigen-
tümergemeinschaft (WEG), an der sie 

selbst beteiligt ist, Verträge über die Ver-
waltung der in den Wohnanlagen gele-
genen Eigentumswohnungen ab, welche 
auch die eigenen Eigentumswohnungen 
umfassen, werden die Verwaltungsleis-
tungen gegenüber der WEG erbracht 
und sind auch insoweit umsatzsteuerbar 
und umsatzsteuerpflichtig, wie sie auf 
eigene Eigentumswohnungen entfallen. 
Dem steht das Fehlen einer Rechnung 
bezüglich der eigenen Eigentumswoh-
nungen nicht entgegen.

π � Umfasst die gegenüber der WEG 
erteilte Rechnung lediglich die Ver-

Verwaltungsleistungen für eigene Eigentumswohnungen
waltervergütung für die fremd ver-
walteten Eigentumswohnungen und 
lässt sich daraus schließen, dass das 
Entgelt für die eigenen Eigentums-
wohnungen nachträglich, aber noch 
vor Entstehung der Umsatzsteuer auf 
Null herabgesetzt wird, ist dieses Ent-
gelt bei der Festsetzung der umsatz-
steuerlichen Bemessungsgrundlage zu 
berücksichtigen.

Eine Auslegung der Verwalterverträge 
dahingehend, dass die eigenen Eigen-
tumswohnungen von den mit der WEG 
getroffenen Vereinbarungen leistungs-
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Umsatzsteuer

Eine der am intensivsten diskutierten Ände-
rungen des Wachstumsbeschleunigungsge-
setzes betrifft die Ermäßigung des Umsatz-
steuersatzes von 19 auf sieben Prozent für 
die Vermietung von Wohn- und Schlafräu-
men, die der kurzfristigen Beherbergung von 
Fremden dienen (§ 12 Abs. 2 Nr. 11 UStG). 

Mit Wirkung vom 1. Januar 2010 werden 
sowohl das klassische Hotelgewerbe als 
auch kurzfristige Beherbergungen in 
Ferien- und Gästewohnungen, ver-
gleichbare Angebote sowie die kurz-
fristige Überlassung von Campingflä-
chen steuerlich begünstigt. 

Als kurzfristig wird regelmäßig eine 
Beherbergung angesehen, die nach der 
Absicht des Vermieters auf weniger als 
sechs Monate angelegt ist. In Ausnah-
mefällen kann auch eine etwas längere 
Dauer in Frage kommen.

Im Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens 
wurde die Steuerermäßigung ausdrücklich 
auf die reine Beherbergungs- bzw. Vermie-
tungsleistung beschränkt. Unselbstständige 
Nebenleistungen, die nicht unmittelbar der 
Beherbergung dienen, sind ausdrücklich 
von der Steuerermäßigung ausgeschlossen, 
auch wenn sie mit dem Entgelt für die Ver-
mietung abgegolten sind.

Nicht von der Steuerermäßigung erfasst 
werden z. B.:

π � Verpflegungsleistungen (Frühstück, 
Mittagessen, Brunch usw.)

π �� der Zugang zu Kommunikationsnetzen, 
insbesondere Telefon und Internet

π � die TV-Nutzung (PayTV)

Steuerermäßigung in Hotels  
und Gästewohnungen ab 1. Januar 2010

π � die Getränkeversorgung aus der Mini-
bar

π �� Wellness-Angebote
π � die Überlassung von Tagungsräumen
π �� Leistungen der Reinigung der Klei-

dung 
π �� Gestellung von PKW-Parkplätzen
π �� sonstige Pauschalangebote, auch wenn 

diese Leistungen mit dem Entgelt für 
die Beherbergung abgegolten sind.

Leistungen, die im Beherbergungsgewerbe 
untrennbar mit der Vermietungsleistung 
verbunden sind bzw. dieser unmittelbar 
dienen und von dem Vermieter erbracht 
werden, werden von der Steuerermäßi-
gung jedoch umfasst. So unterliegen z. B. 

π � Bereitstellung von fließendem Wasser 
und Elektrizität

π � Bereitstellung von Bettwäsche und Mo-
biliar

π � Bereitstellung von Körperpflege-Uten-
silien

π � Reinigung der Unterkunft
π � Weckdienst und Ähnliches

ebenfalls dem ermäßigten Steuersatz von 
sieben Prozent.

Grundsätzlich sind die Leistungsentgelte, 
die dem ermäßigten Steuersatz und dem 
Normalsteuersatz unterliegen, getrennt 
aufzuzeichnen und in der Rechnung über 
die erbrachte Leistung getrennt aufzufüh-
ren. Lediglich bei Kleinbetragsrechnungen 
bis 150 Euro gibt es Erleichterungen.

Derzeit noch uneinheitlich wird die Frage 
diskutiert, ob in jedem Fall die Abgabe des 

Frühstücks in der Rechnung gesondert 
auszuweisen ist. Ist das Frühstück im 
Übernachtungspreis enthalten, soll es 
nach einer Veröffentlichung der OFD 
Karlsruhe nicht zu beanstanden sein, 
wenn der Unternehmer in Anlehnung 
an die lohnsteuerlichen Regelungen 
einen Betrag von 4,80 Euro (brutto) für 
das Frühstück ansetzt.

Bei der Erstattung durch den Arbeitge-
ber muss ein in der Rechnung geson-
dert ausgewiesenes Frühstück in der 

angegebenen Höhe und nicht mehr pau-
schal in Höhe von 4,80 Euro vom Rech-
nungsbetrag gekürzt werden. Alternativ 
kommt ein Ansatz des Sachbezugwertes 
von 1,57 Euro für ein Frühstück bzw. 2,80 
Euro je Mittag- und Abendessen ab 2010 
in Betracht.

Dazu ist allerdings Voraussetzung, dass 
der Arbeitgeber die Mahlzeit vor Reisebe-
ginn mitgebucht und dies dokumentiert 
hat. In diesem Fall spielt der Rechnungs-
ausweis für das Frühstück keine Rolle. Der 
Sachbezugswert von 1,57 Euro für Früh-
stück/2,80 Euro für Mittag-/Abendessen 
kann entweder separat lohnversteuert oder 
aber direkt von den zu gewährenden Spe-
sen abgezogen werden. �

mäßig nicht umfasst wären, ist nicht 
möglich.

In dem Urteil wird weiter ausgeführt, dass 
nur dann keine Umsatzsteuer fällig ist, 
wenn im Rahmen des Abschlusses des 
Verwaltervertrages vereinbart ist, dass für 
die eigenen Wohnungen des Verwalters 
kein Entgelt erhoben wird.

Im Verwaltervertrag sollte kein Entgelt 
vereinbart werden. Zivilrechtlich ergeben 
sich damit folgende Erfordernisse:

π � Nachtrag zum Verwaltervertrag, worin 
vereinbart wird, dass keine Verwalter-
entgelte für die Einheiten des Verwal-
ters zu bezahlen sind.

π � Beschluss der WEG-Versammlung, dass 
Verwalterentgelt nur auf die Wohnungen 
umgelegt wird, für die auch tatsächlich 
Verwalterentgelt bezahlt wurde. Fehlt 
dieser Beschluss, wäre das tatsächlich 
bezahlte Verwalterentgelt auf alle Woh-
nungen umzulegen; damit wäre der 
WEG-Verwalter wieder belastet.�
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Umsatzsteuer

Mit Urteil vom 15. Januar 2009 (Az.: V R 
91/07) hat der Bundesfinanzhof (BFH) 
entschieden, dass sich die Umsatzsteuer-
befreiung nach § 4 Nr. 12 Satz 1 UStG für 
die langfristige Vermietung von Camping-
flächen auch auf die Lieferung von Strom 
durch den Vermieter erstreckt.

Die Stromlieferung sei eine unselbststän-
dige Nebenleistung zur steuerfreien Ver-
mietung eines Dauercampingplatzes. Auch 
nach dem BMF-Schreiben vom 21. Juli 
2009 ist die Lieferung von elektrischem 
Strom durch den Vermieter Nebenleis-
tung zu der nach § 4 Nr. 12 Satz 1 UStG 
steuerfreien Leistung der Vermietung und 
Verpachtung von Grundstücken, wenn es 
sich um eine langfristige Vermietung von 
Campingflächen handelt.

Abschnitt 76 Abs. 6 Satz 1 UStR ist in-
soweit nicht mehr anwendbar, als dort 
die Lieferung von elektrischem Strom als 
selbstständige Hauptleistung angesehen 
wird. Für bis zum 30. September 2009 
ausgeführte Umsätze wird es jedoch nicht 
beanstandet, wenn die Stromlieferung im 
Zusammenhang mit einer steuerfreien 
Grundstücksvermietung als selbstständige, 
steuerpflichtige Leistung betrachtet wird.

Anmerkung

Inwieweit die Rechtsprechung auf die Lie-
ferung von Strom durch Wohnungsunter-
nehmen bei einer Wohnungsvermietung 
anzuwenden ist, erscheint noch nicht 
klar. Betroffen von dem Urteil ist nicht 
die Einspeisung von Strom in das öffent-
liche Netz, ggf. allerdings die Versorgung 
von Wohnungsmietern mit Strom durch 
den Betrieb eines eigenen Blockheizkraft-
werkes bzw. einer Photovoltaikanlage.

Für bis zum 30. September 2009 ausge-
führte Umsätze besteht das Wahlrecht, 
Stromlieferungen als selbstständige steu-
erpflichtige Leistungen zu betrachten. Für 
spätere Stromlieferungen könnte der Vor-
steueranspruch entfallen.�

Lieferung von Strom 
als Nebenleistung  
zu Vermietungs-
umsätzen 

Vereinfachter Spendennachweis

Hilfe für Haiti

Die Bundesregierung unterstützt die 
hohe Spendenbereitschaft, damit nach 
der Katastrophe in Haiti möglichst 
schnell und unbürokratisch Hilfe ge-
leistet werden 
kann.

Es ist vorgese-
hen, dass das 
Bundesfinanz-
ministerium ein 
vereinfachtes 
Nachweis-
verfahren für 
Spenden auf ein 
Sonderkonto an 
anerkannte Hilfsorganisationen regelt. 
Dieses Verfahren wurde auch Anfang 
2005 bei der Tsunami-Katastrophe 
angewandt. 

Das vereinfachte Verfahren bedeutet: 
Wer etwas spendet, soll den Beitrag 
wie gewohnt steuerlich geltend ma-

chen können – als Spendennachweis 
genügt dann lediglich ein Bareinzah-
lungsbeleg oder ein Kontoauszug, und 
zwar unabhängig vom Spendenbetrag. 

Normalerweise 
gilt die Regel, 
dass bei Zu-
wendungen wie 
Spenden und 
Mitgliedsbeiträ-
gen an gemein-
nützige Einrich-
tungen, die hier-
für z. B. selbst 
erstellte Über-

weisungsträger zur Verfügung stellen, 
bis 200 Euro der Bareinzahlungsbeleg 
oder die Buchungsbestätigung eines 
Kreditinstitutes als Nachweis genügen. 
Im Übrigen ist als Nachweis grund-
sätzlich eine besondere Zuwendungs-
bestätigung (Spendenbescheinigung) 
notwendig.

Umkehrung der Steuerschuldnerschaft 
bei Bauleistungen

Umsatzsteuer

Sofern ein Bauleistungsempfänger 
selbst nachhaltig Bauleistungen 
erbringt, hat er für seinen Subunter-
nehmer die Umsatzsteuer an das Fi-
nanzamt abzuführen. Eine nachhaltige 
Erbringung von Bauleistungen liegt 
nur dann vor, wenn die Werkleistungen 
mehr als zehn Prozent der Summe 
seiner steuerbaren Umsätze betragen 
haben.

Mit dem BMF-Schreiben vom 16. Ok-
tober 2009 hat das Bundesfinanzmi-
nisterium erneut zu dieser Problematik 
Stellung genommen. Zu beachten ist 
für Wohnungsunternehmen, die beab-
sichtigen Bauleistungen zu erbringen, 
die folgende Neuregelung.

Bisher war es so, dass es zur Umkeh-
rung der Steuerschuldnerschaft ab 
dem Kalenderjahr kam, das auf das 
Kalenderjahr folgte, in dem erstmals 
mehr als zehn Prozent der Gesamtum-
sätze solche aus Bauleistungen waren.

Durch den Absatz 4 des BMF-Schrei-
bens vom 16. Oktober 2009 wird 
bestimmt, dass ein Unternehmer, der 
zunächst keine Bauleistungen ausge-
führt hat, aber beabsichtigt, derartige 
Leistungen zu erbringen, auch schon 
vor der erstmaligen Erbringung von 
Bauleistungen als bauleistender Unter-
nehmer anzusehen ist, wenn er nach 
außen erkennbar mit ersten Hand-
lungen zur nachhaltigen Erbringung 
von Bauleistungen begonnen hat.

©
ki

nd
er

no
th

ilf
e,

 J
en

s 
G

ro
ßm

an
n



39

3/10  •  VerbandsMagazin

Technik, Bauen, Planen

Photovoltaik

Die Bundesnetzagentur hat die Vergütungs-
sätze für Photovoltaikanlagen für das Jahr 
2010 veröffentlicht. Im Vergleich zu Anla-
gen, die im Jahre 2009 in Betrieb genom-
men werden, wird die Vergütung je nach 
Art und Größe der Anlage um neun bzw. 
elf Prozent sinken.

Die Bundesnetzagentur ermittelt die Vergü-
tungs- und Degressionssätze nach den Vor-
gaben des § 20 Abs. 2a und Abs. 2 Erneu-
erbare-Energien-Gesetz (EEG). Die Degres-
sionssätze richten sich nach der Leistung 
der Photovoltaikanlagen, die im Zeitraum 
von zwölf Monaten jeweils bis zum 30. 
September eines Jahres gemeldet wurden. 
„Der Schwellenwert von 1.500 Megawatt, 
der eine erhöhte Degression und damit eine 
stärkere Absenkung der Vergütungssätze 
zur Folge hat, wurde mit einer gemeldeten 
installierten Leistung von etwa 2.340 Mega-
watt deutlich überschritten“, sagte Matthias 
Kurth, Präsident der Bundesnetzagentur. 

Neue Vergütungssätze  
für Photovoltaikanlagen 2010 

Betreiber von Photovoltaikanlagen müssen 
der Bundesnetzagentur seit dem 1. Januar 
2009 Standort und Leistung ihrer Anlagen 
melden. Für den Zeitraum vom 1. Januar 
bis 30. September 2009 wurde dabei eine 
Zunahme an Photovoltaikanlagenleistung 
von rund 1.471 Megawatt verzeichnet. Da 
zur Ermittlung der Degressions- und Ver-
gütungssätze die neu installierte Leistung 
von zwölf Monaten zu betrachten ist, wur-
den für Oktober bis Dezember 2008 die 
von den Verteilernetzbetreibern übermit-
telten Angaben herangezogen.

Danach wurden im letzten Quartal 2008 
Photovoltaikanlagen mit einer Leistung 
von rund 869 Megawatt neu in Betrieb 
genommen. Die jetzt ermittelten Degres-
sions- und Vergütungssätze gelten für im 
Jahr 2010 neu in Betrieb genommene Pho-
tovoltaikanlagen. Die genauen Werte fin-
den sich im Internet unter www.bundes-
netzagentur.de.�

EnEV 2009 und VDI-Richtlinie 2035

Mit der Novellierung der EnEV 2009 sind 
die Dokumentationspflichten des Bauherrn 
weiter präzisiert worden.

So ist jetzt in der Verordnung selbst die 
Vorschrift enthalten, bei Änderungen der 
Heizanlage eine Bestätigung des ausfüh-
renden Betriebes über die Einhaltung der 
EnEV-Vorschriften einzufordern, mindes-
tens fünf Jahre aufzubewahren und auf 
Verlangen der Behörde vorzulegen.

Aber auch die technische Planung und Aus-
führung von Heizungsanlagen ist durch die 
seit 2009 geltende Neufassung der VDI-
Richtlinie 2035 um ausführliche Dokumen-
tationspflichten der Planer und Installa-
teure erweitert worden. Diese Vorschriften 
sind zwar nicht relevant in öffentlich-recht-
licher Hinsicht, wohl aber für eventuelle 
Gewährleistungsansprüche.

Die VDI 2035 Blatt 2 verlangt vom Planer, 
das zur Befüllung der Anlage zur Verfü-
gung stehende Wasser auf dessen Eig-
nung zu überprüfen, die entsprechenden 

Dokumentationspflicht für Heizungsanlagen
Werte zu dokumentieren, sie in einem 
Anlagenbuch aufzulisten und sich hieraus 
ergebende, notwendige Behandlungsmaß-
nahmen aufzuzeigen. Dieses Blatt ist dem 
Bauherrn zu übergeben und, sofern die 
vorgeschlagene Wasserbehandlung nicht 
gewünscht wird, zur eigenen Sicherheit 
gegenzeichnen zu lassen.

Bei Inbetriebnahme ist das Anlagenbuch 
dem Bauherrn durch den Installateur oder 
Planer zu übergeben. Er ist ab diesem Zeit-
punkt für dessen Führung verantwortlich.

Darüber hinaus ist die Warmwasser-Hei-
zungsanlage mindestens einmal jährlich 
zu warten und hinsichtlich des Anlagen-
drucks zu kontrollieren. Für die Durch-
führung der Wartung ist der Betreiber 
verantwortlich. In diesem Zuge sind, so-
fern von den Herstellern nicht kürzere 
Intervalle gefordert, bei allen Anlagen, 
bei denen eine Behandlung des Füll- und 
Ergänzungswassers bzw. des Heizwassers 
erfolgt, die Leitfähigkeit und der pH-Wert 
zu messen und zu dokumentieren.

Es empfiehlt sich, diese Regeln, die im 
Grunde eine bedingte Haftungsbeschrän-
kung der Planer und Installateure beinhal-
ten, genau zu beachten, um keine Regress-
ansprüche zu verlieren.�

Aktuelle Auslegungen der am 1. Okto-
ber 2009 in Kraft getretenen neuen  
Energieeinsparverordnung (EnEV 
2009) sind ab sofort auf der Website 
des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- 
und Raumforschung (BBSR) verfügbar.

Die Fachkommission „Bautechnik“ 
der Länder hatte die in einer Projekt-
gruppe der Kommission erarbeitete 
Vorlage Anfang Dezember 2009 ver-
abschiedet. Durch die Auslegungen 
erhalten Anwender der Verordnung 
eine höhere Rechtssicherheit. Schon 
bei früheren Fassungen der EnEV 
waren in der Praxis immer wieder De-
tailfragen aufgekommen, die sich aus 
dem Text der Verordnung allein nicht 
beantworten ließen. Die Ministerien 
der Länder haben deshalb im Zustän-
digkeitsbereich der Fachkommission 
„Bautechnik“ eine Projektgruppe ein-
gesetzt, die Auslegungen zu solchen 
Fragen entwickelt. Das BBSR berät  
die Gruppe fachlich bei ihrer Arbeit.

Die EnEV 2009 stellt Anforderungen 
an die energetische Beschaffenheit 
neuer Gebäude, aber auch für be-
stimmte Fälle baulicher Veränderungen 
an beheizten und gekühlten Gebäuden. 
Hinzu kommen ausgewählte Nachrüs-
tungspflichten für Maßnahmen, bei de-
nen von einer hohen Wirtschaftlichkeit 
der Investition ausgegangen wird.

Auslegungen  
zur EnEV 2009  

veröffentlicht

Bundesinstituts für 
Bau-, Stadt- und 
Raumforschung

Die Auslegungsfragen können im  
Internet abgerufen werden unter 
www.dibt.de/de/data/EnEG_ 
Staffel11.pdf oder unter  
www.bbsr.bund.de
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Die neue EnEV 2009 und ihre Bedeutung für den Gebäudebestand (2)

In der letzten Ausgabe des VM wurde in 
das Themenfeld eingeführt und näher auf 
die Nachrüstverpflichtungen eingegangen. 
Im Folgenden werden die bedingten Anfor-
derungen näher erläutert. Die Serie wird 
in der nächsten Ausgabe des VM abge-
schlossen.

Bedingte Anforderungen

Die sogenannten bedingten Anforde-
rungen greifen nach der Energieeinspar-
verordnung (EnEV) 2009 nur dann, wenn 
der Bauherr eine bestimmte Maßnahme 
am Gebäude plant. Die genauen Anlässe 
sind in Anlage 3 der EnEV 2009 beschrie-
ben und werden im Folgenden beispielhaft 
näher erläutert.

Ein Teil solcher Anlässe, z. B. die Putzer-
neuerung, sind eigentlich der Instand-
setzung zuzurechnen. Sie werden jedoch 
durch die „bedingte Anforderung“ zur 
energetischen Modernisierung. Es bleibt 
jedoch die Entscheidung des Eigentü-
mers, ob er die Maßnahme durchführt 
oder nicht. Darüber hinaus besteht eine 
Bagatellgrenze.

Bagatellgrenze

Für die bedingten Anforderungen im Ge-
bäudebestand gilt eine Bagatellgrenze. 
Diese wurde gegenüber der EnEV 2007 
geändert und beträgt nun nicht mehr 20 
Prozent der Bauteilfläche einer Orientie-

Bedingte Anforderungen 
an Wohngebäude

rung (d. h. Himmelsrichtung), sondern 
zehn Prozent der gesamten jeweiligen 
Bauteilfläche des zu ändernden Bauteils.

Dies bedeutet, dass bei Änderungen von 
bis zu zehn Prozent einer Bauteilfläche die 
bedingten Anforderungen der EnEV nicht 
eingehalten werden müssen. Werden jedoch 
mehr als zehn Prozent einer Bauteilfläche 
geändert, müssen für die geänderten Flä-
chen die Anforderungen der EnEV erfüllt 
werden. Es wird nicht verlangt, dass über ei-
ne geplante Maßnahme hinaus weitere nicht 
vorgesehene Flächen einbezogen werden.

So müssen zum Beispiel, wenn ein Ge-
bäude 400 m² Fenster besitzt und davon 
100 m² erneuert werden, nur diese 100 m² 
erneuerte Fenster den Anforderungen der 
EnEV entsprechen. Es wird nicht verlangt, 
dass in diesem Fall die übrigen 300 m² Fen-
ster auch erneuert werden müssen. Werden 
von 400 m² Fenster nur 20 m² erneuert, 
fällt dies unter die Bagatellgrenze und es 
werden keine energetischen Anforderungen 
gestellt. Die neuen Fenster dürfen energe-
tisch lediglich nicht schlechter als die bereits 
vorhandenen sein (s. § 11 EnEV).

Ebenso wird nicht verlangt, dass das ge-
samte Gebäude gedämmt wird, wenn nur 
ein Teil, z. B. der Giebel, gedämmt werden 
soll, auch wenn dies mehr als zehn Prozent 
der Bauteilfläche ist. Die Giebeldämmung 
muss dann allerdings die Anforderung 
einhalten.

Änderung von Außenbauteilen

Wenn der Eigentümer eines Gebäudes 
bestimmte, in der EnEV Anhang 3 genau 
beschriebene Maßnahmen durchführt, 
werden energetische Anforderungen ge-
stellt. Dies betrifft z. B. 

π  �bei Außenwänden: 

	 π � erstmaliger Einbau oder Ersatz von 
Außenwänden 

	 π � Erneuerung von Außenwänden 
durch Aufbringen von Verkleidungen 
in Form von Platten, Verschalungen 
oder Mauerwerks-Vorsatzschalen

	 π � Einbau von Dämmschichten 

	 π � Erneuerung des Außenputzes einer 
bestehenden Wand mit einem Wär-
medurchgangskoeffizienten größer 
0,9 W/(m²K)

π  �bei Fenstern: 

	 π � erstmaliger Einbau oder Ersatz von 
Fenstern 

	 π � Einbau zusätzlicher Vor- oder Innen-
fenster

	 π � Ersatz der Verglasung 

π � bei Dächern über beheizten Räumen: 

	 π � Erneuerung der Dachhaut 

	 π � Aufbringen innenseitiger Beklei-
dungen oder Verschalungen

	 π � Einbau von Dämmschichten 

Nachweis

Nachgewiesen wird die Einhaltung der 
bedingten Anforderungen 

π � entweder durch den Nachweis der ein-
zelnen geänderten Bauteile anhand ih-
rer WärmedurchgangskoeffizienteEnEV 2009 – Anforderungen an den Bestand
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�Mit der Verschärfung der Anforderungen 
im Gebäudebestand erhöht sich die not-
wendige Dämmdicke im Vergleich zur En-
EV 2007 um ca. 4 cm. Genau lässt sich die 
notwendige Dämmdicke nicht angeben, 
weil diese vom verwendeten Dämmstoff 
und vom Aufbau des vorhandenen Bauteils 
abhängt.

π � oder mittels einer Primärenergiebe-
darfsrechnung. 

In diesem Fall muss das Gebäude 140 
Prozent des Primärenergiebedarfs und 
des Wärmeverlustes eines vergleichbaren 
Neubaus einhalten. Die Anforderungen 
an Neubauten wurden verschärft, was 
auch zu höheren Anforderungen bei Be-
standsbauten führt.

Bei der Berechnung des Primärbedarfs ist 
das sogenannte „Referenzgebäude“ der 
Maßstab für das Neubauniveau. Damit 
werden wärmeschutztechnische Referenz-

Bauteilkennwerte und eine Referenz-Anla-
gentechnik festgelegt. Wird nun ein echtes 
Gebäude mit seiner echten Geometrie, 
aber mit den Referenz-Kennwerten be-
rechnet, ergibt sich ein Primärenergie-
bedarf. Dieser ist der nach EnEV 2009 
für das Neubauniveau maximal zulässige 
Bedarf.

Die einzelnen Kennwerte 
bzw. Ausführungen können 
an dem echten Gebäude 
dann gegeneinander ver-
schoben werden – d. h. mehr 
Dämmung ist erforderlich, 
wenn die Anlagenverluste 
höher sind, oder weniger 
Dämmung ist notwendig, 
wenn die Anlagenverluste 
geringer sind als bei der 
Referenzausführung. Nach 
unten ist der Dämmung je-
doch mit einer Zusatzanfor-
derung eine Grenze gesetzt. 

Primärenergetisch sehr günstige Anla-
gentechnik, z. B. bei Versorgung mit re-
generativen Energien, würde sonst dazu 
führen, dass die Gebäudehülle keinerlei 
Dämmung benötigen würde.

Bestehende Gebäude dürfen, um die An-
forderung zu erfüllen, 40 Prozent mehr 
Primärenergie benötigen als ein ver-
gleichbarer Neubau.

Die Ausführung des Referenzgebäudes 
und damit des EnEV 2009-Neubauni-
veaus, ist in der Grafik dargestellt. Auch 
hier ist zu beachten, dass die Dämm-

schichtdicke im Gebäudebestand vom 
bereits vorhandenen Bauteil und vom 
verwendeten Dämmmaterial abhängt. Be-
sonders zu beachten sind die Nebenbe-
dingungen luftdichte Gebäudehülle und 
Optimierung der Wärmebrücken sowie 
die „bestmögliche Heizungsanlage“, die 
z. B. die Anwendung neuer Thermostat-
ventile mit einem Auf-Zu-Regelbereich 
von nur einem Grad Temperaturdifferenz 
einschließt.

Fazit

Diese Bedingungen sind im Neubau gut 
planbar, für ein bestehendes Gebäude 
jedoch regelmäßig nicht oder nur schwer 
zu erreichen. Dann greift die Möglich-
keit, verschiedene Dinge bei gleichem 
Primärenergiebedarf gegeneinander zu 
verrechnen.

Sind im Bestandsgebäude z. B. ältere Ther-
mostatventile mit einem größeren Regel-
bereich eingebaut und können oder sollen 
diese nicht ausgetauscht werden, müsste 
der dadurch rechnerisch entstehende hö-
here Energiebedarf z. B. durch eine di-
ckere Dämmung ausgeglichen werden. 
Wird der Energiebedarf durch die Ther-
mostatventile nicht ausgeglichen, und ist 
keine Luftdichtheit und auch keine Opti-
mierung der Wärmebrücken zu erreichen, 
würde das Gebäude bereits ca. 20 Prozent 
über dem Neubauniveau liegen. Dies zeigt, 
dass zukünftig eine optimierende Planung 
für die Bestandssanierung deutlich an Be-
deutung gewinnt.�

Berechnung des Energiebedarfs unter Berücksichtigung  
der Primärenergie

U-Werte für Referenzgebäude im Nachweisverfahren  
der EnEV 2009

Thermografie eines Wohngebäudes
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Fort- und Weiterbildungsangebote

Seminare April 2010

08.04.2010 Hannover Die Grundlagen der Immobilien-Finanzierung Ines Manzel
12.04.2010 Bochum Der Hausmeister als Visitenkarte des  

Wohnungsunternehmens
Prof. Dr. Matthias Neu

12.04.2010 Hannover Wirksame Deeskalation bei typischen Alltagskonflikten –  
Die Methode der gewaltfreien Kommunikation

Astrid Horváth

12.04.2010 Hannover Planung technischer Einrichtungen und Außenanlagen –  
Auswirkung auf die Betriebskosten

Jan Keydel 
Klaus-Peter Lüsebrink 
Eckard Ostermeyer

13.04.2010 Wiesbaden Überwachungspflichten für Wohngebäude Prof. Dr. Martin Pfeiffer
14.04.2010 Bochum Aktuelles Gewerberaummietrecht Detlef Wendt
14.04.2010 Bochum Das Gewährleistungsrecht nach BGB und VOB/B Goetz Michaelis
14.04.2010 Wiesbaden Aktuelles Grundstücksrecht Rafael Wiegelmann
14.04.2010 Wiesbaden Gezieltes Marketing und professionelle Kooperation mit den 

Medien in der Immobilienwirtschaft
Dieter Eberle 
Albert Engelhardt 
Heike D. Schmitt 
Hedda Werner

14.04.2010 Hannover Einführung in das Projektmanagement vom Konzept bis zum 
Abschluss

Regina Zeh

15.04.2010 Wiesbaden Dauerbrenner Mieterhöhung Nele Rave
15.04.2010 Hannover Multimedia kompakt für Wohnungsunternehmen –  

Wissenswertes zu Infrastrukturen, Verträgen, Preisen und 
Markttrends

Bruno R. Baumann 
Alexander Greiner

19.04.2010 Hannover Hausgeldrückständen wirksam begegnen –  
unter Berücksichtigung von Insolvenzfällen

Detlef Wendt

19.04.2010 Lübeck Praxisworkshop – Was die Vermietung von Spitzenverkäufern 
lernen kann

Frank W. Schmidt

20.04.2010 Wiesbaden Verkaufstraining für die Immobilienbranche Barbara Lindermann
20.04.2010 Rostock Selbstmanagement für Führungskräfte Janis Bailitis
21.04.2010 Bochum Gekonnte und kundenorientierte Kommunikation bei  

Modernisierungsvorhaben
Prof. Dr. Matthias Neu

21.04.2010 Wiesbaden Professioneller Einstieg in die Hausverwaltung (3) 
Grundlagen der WEV, Teilerklärung, Eigentümerversamm-
lung, WEG-Abrechnung

Hannelore  
Oberrecht-Böhnke

21.04.2010 Hamburg Betriebskosten: Rechtliche und wirtschaftliche  
Herausforderungen – Fehler vermeiden, Kosten optimieren

Michael Pistorius 
Carl Peter Blöcker

22.04.2010 Wiesbaden Interkulturelle Jugendarbeit im Wohnquartier – Strategien 
zum erfolgreichen Umgang mit Jugendlichen aus  
Migrantenfamilien

Haluk Kaya

22.04.2010 Lübeck Beschwerdefälle in Mietverhältnissen Rainer Maaß

Bildung und Beruf
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26.04.2010 Hannover Der gute Ton am Telefon – Kundenorientierung und  
überzeugende Kommunikation am Telefon für Auszubildende 
der Wohnungswirtschaft

Iris Kadenbach

26./27.04.2010 Bochum Intensivseminar Rechnungswesen Heinz Buschkühler
27.04.2010 Wiesbaden Wohnungswirtschaftliches Rechnungswesen (2) Ursula Plöger
27.04.2010 Hannover Erfolgreiche Personalauswahl und Interviewführung Andrea Konhardt
28.04.2010 Wiesbaden Kundenbindung Andreas Ahrens 

Christian Sterr
28.04.2010 Hannover Modernisierung – von der Modernisierungsvereinbarung  

bis zu Mieterhöhung
Beate Heilmann

28./29.04.2010 Bochum Buchführung und Bilanzierung in der Wohnungswirtschaft Kerstin Bonk
29.04.2010 Bochum Der kompetente Wohnungseigentumsverwalter	 Horst Griesmayr
29.04.2010 Wiesbaden Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung – Ursachen und 

Vermeidung
Ursula Grohnert

Für Fragen und Anmeldungen zu den Veranstaltungen stehen zur Verfügung:

�Dr. Gerhard Jeschke  
Telefon 0211 16998-25

1

1

1

1

Claudia Bovenschulte  
Telefon 0234 9447- 510 

2 Karsten Dürkop 
Telefon 0511 1265- 126

4

4

4

4

Kari Epper-Uhmann  
Telefon 0611 379756

3

3

3

3

Andreas Daferner  
Telefon 040 52011-218

5

(v. l. n. r.): Manfred A. Bucksch, Vorstandsvorsitzender des bfb, 
mit den beiden Preisträgerinnen Susanna Mendes da Costa 
(Infraserv GmbH & Co. Höchst KG, Frankfurt) und Melanie 
Mastalirsch, (GWH Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH 
Hessen, Frankfurt)

Jahrgangsbeste Immobilienfachwirte

Der Bundesverband der Fach- und Betriebs-
wirte in der Immobilienwirtschaft (bfb) ver-
lieh am 26. Januar 2010 in Wiesbaden den 
diesjährigen bfb-immo-preis an Susanna 
Mendes da Costa (Infraserv GmbH & Co. 
Höchst KG, Frankfurt) und Melanie Masta-

bfb-immo-preis 2010 verliehen 
lirsch (GWH Gemeinnützige Wohnungsge-
sellschaft mbH Hessen, Frankfurt).

Der Preis wird jährlich in Kooperation 
mit der Südwestdeutschen Fachakademie 
der Immobilienwirtschaft (SFA) für die 

zwei jahrgangsbesten 
Immobilienfachwirtab-
solventen der Akademie 
ausgeschrieben.

Durch die Auszeichnung 
soll das Bewusstsein für 
eine qualifizierte Ausbil-
dung in der Immobilien-
wirtschaft geschärft wer-
den. Manfred A. Bucksch, 
Vorstandsvorsitzender 
und Gründer des bfb, 
unterstrich bei der Ver-
anstaltung im Rahmen 
des Neujahrsempfangs 
des Verbandes vor rund 
200 Teilnehmern die 
besondere Leistung und 

Eigeninitiative der Absolventen des Stu-
diengangs.

Festredner war Günter Högner, Vorstand  
der Nassauischen Sparkasse, mit dem The-
ma: „Bedeutung des Immobiliengeschäfts 
im Zeichen der Finanzkrise“.

Die Mitglieder des bfb repräsentieren das 
gesamte Spektrum der Immobilienwirt-
schaft. Es ist ein Netzwerk von hochka-
rätigen Fachleuten, die durch aktuelle 
Informationsvermittlung und fachlichen 
Austausch ihren Horizont erweitern und 
ihr Fachwissen und dessen Anwendung in 
der täglichen Praxis optimieren.

Nähere Information im Internet unter 
www.bfb-immo.de und 
www.sfa-immo.de 
oder in der Geschäftsstelle des bfb 
Tel.: 0611 379756
E-Mail: info@sfa-immo.de
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Imagekampagne für den Ausbildungsberuf Immobilienkaufmann/-kauffrau

Die am 16. Juni 2009 in Berlin im Rahmen 
des GdW-Personalentwicklungskongresses 
gestartete Imagekampagne für den Ausbil-
dungsberuf „Immobilienkaufmann / Immo-
bilienkauffrau“ unter dem Motto „Du bist 
mehr Immobilienprofi, als Du denkst!“ ist 
erfolgreich angelaufen.

Aktionen von Unternehmen

Die BGW Bielefelder Gemeinnützige Woh-
nungsgesellschaft mbH, Bielefeld, betei-
ligte sich am 25./26. September 2009 
an der Bielefelder Berufsinformations-
börse. Dabei wurde der Messestand der 
Imagekampagne eingesetzt. Er kann im 
Vier-Länder-Büro, Bonn, beim Verband 
kostenlos ausgeliehen werden.

Die zweitägige Veranstaltung, die Jugend-
lichen, Eltern und Lehrern in Fragen der 
Berufsorientierung behilflich sein sollte, 
zählte rund 4.500 Besucherinnen und Be-
sucher. 

Die Unternehmensgruppe Nassauische 
Heimstätte/Wohnstadt, Frankfurt, betei-
ligte sich am 13. November 2009 an einer 
Ausbildungsmesse an der Weibelfeldschu-
le in Dreieich. Der Stand des Wohnungs-
unternehmens wurde mit Auszubildenden 
besetzt, die ein T-Shirt der Imagekampa-
gne trugen.

Erste Aktivitäten erfolgreich angelaufen 

An der sehr gut besuchten Messe betei-
ligten sich fünf weiterführende Schulen 
aus Dreieich und Langen. 

Aktionen auf Bundesebene 

Von September bis Dezember 2009 wur-
den in den bundesweit erscheinenden 
Schülerzeitungen UNICUM ABI, ABI Q 
und SPIESSER Anzeigen geschaltet.

Schließlich wurden in dem am weitesten 
verbreiteten Internetportal für Schüler 
www.schuelerVZ.de im September 2009 
Banner und Skyscraper geschaltet.

Die Werbung war direkt mit dem Inter-
netportal www.immokaufleute.de verlinkt. 
Die Zugriffszahlen sprechen für sich: Vom 
Start der Imagekampagne am 16. Juni 

2009 bis Mitte November 2009 erfolgten 
rund 50.000 Zugriffe auf das Portal www.
immokaufleute.de. Davon entfallen rund 
45.000 Zugriffe auf die Werbung mit 
Banner und Skyscraper im Internetportal 
www.schuelerVZ.de. 

Dabei ist die am häufigsten besuchte Seite 
die Rubrik „Ausbildungssuche“ mit der 
Datenbank von ausbildenden Unterneh-
men. 

Aufgrund dieses Erfolgs wird die Inter-
netwerbung in diesem Jahr intensiviert 
und auf weitere Schülerportale – z. B.  
www.SchuelerCC.de – ausgedehnt. Alle 
ausbildenden Unternehmen sollten sich 
in die Datenbank eintragen lassen.

In den nächsten Ausgaben des VM wird 
über weitere Aktionen berichtet.

Nähere Informationen bei 
Dr. Gerhard Jeschke
Tel.: 0211 16998-25
E-Mail: g.jeschke@vdw-rw.de

Messestand der BGW Bielefelder Gemein-
nützige Wohnungsgesellschaft mbH

Messestand der Unternehmensgruppe  
Naussauische Heimstätte/Wohnstadt, 
Frankfurt

Anzeige in der Schülerzeitschrift Unicum Abi

Internetportal SchülerVZ
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Für Sie gelesen

Dirk Wenzel

Ein kennzahlenorientiertes Berichtswe-
sen gilt als wirksames Instrument der Ge-
schäftsleitung, um die Unternehmens- 

entwicklung solide planen 
zu können, Risiken richtig 
einzuschätzen und kalku-
lierbar zu gestalten.

Das Instrumentarium eines 
kennzahlenorientierten Be-
richtswesens ermöglicht es 
auch den Geschäfts- und 
Wirtschaftspartnern, den 

Partner „Wohnungs- und Immobilienunter-
nehmen“ zuverlässig und transparent einzu-
schätzen. Es ist also eine gute Grundlage für 
die Sicherung des internen Unternehmens-
erfolges und die Stabilisierung erfolgreicher 
Geschäftsbeziehungen nach außen. 

Die Vorstellung eines solchen betriebs-
wirtschaftlich orientierten Konzepts ist das 
Anliegen des Autors, indem er mit dieser 

Kennzahlenorientiertes Berichtswesen  
in der Wohnungswirtschaft 

Schrift eine grundsätzliche, sinnvolle und 
praktische Systematisierung des Berichts-
wesens in der Wohnungs- und Immobilien-
wirtschaft vorlegt. Grundlegende betriebs-
wirtschaftliche Zusammenhänge und Wir-
kungsmechanismen relevanter Kennzahlen 
werden bereichsbezogen erläutert und deren 
Steuerung an vielen Beispielen dargestellt.

Das vorliegende Buch kann eine wertvolle 
Hilfe bei der praktischen Gestaltung des 
wohnungswirtschaftlichen Controllings sein 
und eignet sich auch für die Qualifikation 
von Auszubildenden, Studenten sowie Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern der Woh-
nungs- und Immobilienwirtschaft.

Dirk Wenzel, Kennzahlenorientiertes 
Berichtswesen in der Wohnungswirt-
schaft, Hammonia-Verlag, Hamburg 
2009, 176 S., ISBN-Nr. 978-3-87292-
317-2, 29,80 Euro

Jutta Deffner, Zu Fuß und mit dem 
Rad in der Stadt. Mobilitätstypen am 
Beispiel Berlins, Dortmunder Beiträge 
zur Raumplanung, Band V7, 2009, 
ISBN 978-3-88211-173-6, Rohn-Verlag, 
22,50 Euro.

Jutta Deffner

Die vorliegende Dissertation von Jutta Deff-
ner befasst sich mit einem Gegenstand, der 
in der Stadt- und insbesondere Verkehrsfor-
schung lange vernachlässigt wurde. Es geht 
um nichtmotorisierte 
Mobilität und nicht-
motorisierten Verkehr, 
namentlich den Fuß- 
und Radverkehr. 

Dieses Thema ist erst 
in den vergangenen 
ein bis zwei Dekaden 
durch die Forschung 
systematisch erschlos-
sen worden. Es hat in 
der Stadt- und Ver-
kehrsplanung seither auch seinen prak-
tischen Stellenwert, wenn auch in jeweils 
unterschiedlicher Durchdringung sowie 
mit unterschiedlichem Erfolg. Die Förde-
rung des nichtmotorisierten Verkehrs ist 
zwar politisch nahezu unstrittig und – im 
Gegensatz zu vielen anderen Maßnahmen-
feldern der Stadtverkehrsplanung – un-
schlagbar preisgünstig. Untersuchungen 
zur Bedeutung des Fuß- und Radverkehrs 
für die Nutzerinnen und Nutzer sowie zu 
deren Beweggründen liegen dagegen bis-
her kaum vor. 

In ihrer Dissertation untersucht die 
Autorin städtische Mobilität aus einer 
subjektivistischen und biographischen 
Perspektive. Die Feldforschung fand in 
verschiedenen Quartieren Berlins statt. 
Im Ergebnis werden sechs „Typen“ nicht-
motorisierter urbaner Mobilitätspraxis 
beschrieben. Über den theoriegeleiteten 
empirischen Zugang dieser Arbeit hinaus 
werden Überlegungen und Vorschläge für 
ein stärker zielgruppenorientiertes bzw. 
-differenziertes Vorgehen von Politik und 
Planung gemacht.

Zu Fuß und mit dem 
Rad in der Stadt 

Sanierung von drei kleinen 
Wohngebäuden in Hofheim 

Fraunhofer IRB Verlag (Hrsg.)

Die Hofheimer Wohnungsbau GmbH 
führte in den Jahren 2005 und 2006 um-
fangreiche Modernisierungsmaßnahmen 
an drei kleinen, fast bauglei-
chen Mehrfamilienhäusern in 
der Wilhelmstraße in Hofheim 
am Taunus durch. Dieses 
Vorhaben wurde von einem 
umfangreichen Forschungs-
projekt begleitet.

Die Sanierungsarbeiten an 
Gebäudehülle und Haustech-
nik umfassen

π � eine Außendämmung als Wärme-
dämmverbundsystem, das straßen-
seitig in Großelement-Dämmtechnik 
ausgeführt ist 

π � einen neuen Dachstuhl mit Zwischen- 
und Aufsparrendämmung 

π � eine Kellerdeckendämmung 

π � neue Fenster 
π � ein Nahwärmesystem mit Holzpellet-

kesseln.

Eines der drei Gebäude er-
reichte hierdurch Neubaustan-
dard nach EnEV, das zweite 
Gebäude erfüllt die KfW-För-
derkriterien Energiesparhaus 
60 und das dritte erfüllt die 
Kriterien eines KfW-Energie-
sparhauses 40. Zur Erfolgskon-
trolle wurde ein umfangreiches 
Messprogramm genutzt.

Bauforschung für die Praxis, Band 
88, Sanierung von drei kleinen Wohn-
gebäuden in Hofheim. Großelement-
Dämmtechnik mit Vakuumdäm-
mung, Fraunhofer IRB Verlag 2009, 
ISBN 3-8167-7935-2, 40,00 Euro
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Für Sie gelesen 

Ansorfe/Gölz/Lentz (Hrsg.)

Aufgrund ihrer unterschiedlichen Vorbil-
dung reden die jeweiligen Fachleute aus 
den Bereichen Bautech-
nik (Sachverständige, 
Architekten, Bauunter-
nehmer, Ingenieure, 
Handwerker) und Bau-
recht (Rechtsanwälte, 
Richter) häufig anei-
nander vorbei.

Dabei sind sie im 
Rahmen eines Bau-
projektes oder eines 
Rechtsstreits auf ein 
einheitliches Basiswis-
sen angewiesen. Hier 
hilft das vorliegende 
Fachlexikon weiter. Be-
griffe aus den Bereichen Bautechnik und 
Baurecht, von „Abklopfen“ bis „Zugpro-

Fachlexikon Bautechnik und Baurecht 
be“, von „Abnahme“ bis „Zeithonorar“, 
werden für den jeweiligen „Laien“ kurz 

und anschaulich vermittelt. 
Der bautechnische Schwer-
punkt liegt dabei auf den 
Bauschäden sowie der für 
die Sachverständigenarbeit 
wichtigen Mess- und Diag-
nosetechnik.

Der rechtliche Bereich 
behandelt vor allem die 
wichtigsten vertrags- und 
haftungsrechtlichen Frage-
stellungen, die im Bauge-
schehen vor allem bei Pro-
blemen eine Rolle spielen. 
Damit soll das Lexikon die 
Kommunikation und Zu-

sammenarbeit von Technikern und Ju-
risten am Bau verbessern.

Die Vorteile des Fachlexikons:

π � Interdisziplinäre Vermittlung eines ein-
heitlichen Basiswissens

π � Auf die jeweilige Zielgruppe zugeschnit-
tene Auswahl der Begriffe

π � Klare und verständliche Sprache 

π � Alles in einem Band

π � Kompetente Autoren aus beiden Be-
reichen.

Dieter Ansorge, Heinz Gölz, Andrea 
Lentz (Hrsg.), Fachlexikon Bautechnik 
und Baurecht, 272 S., Fraunhofer IRB 
Verlag 2009, ISBN 978-3-8167-7394-8, 
48,00 Euro

Einführung in das Recht des Immobilienmaklers

Wolfram Mutschler

Das vorliegende Buch, das in der Rei-
he „Moderne Immobilienwirtschaft, 
Lehrbücher für Studium, Fortbildung 
und Praxis“ des 
Hammonia-Verlages 
erschienen ist, er-
möglicht vor allem 
den mit der Vermitt-
lung von Kauf- und 
Mietverträgen sowie 
mit dem Nachweis 
der Gelegenheit zum 
Abschluss solcher 
Verträge befassten 
Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der 
Immobilienwirtschaft 
einen ersten Einstieg 
in das Recht des Im-
mobilienmaklers.

So werden in der Einführung eine Rei-
he von Grundsatzentscheidungen des 
Bundesgerichtshofes (BGH) dargestellt, 

ohne deren Kenntnis und Umsetzung 
in der Praxis keine erfolgreiche Makler-
tätigkeit möglich ist. Diese Grundsatz-

entscheidungen werden 
von einer Fülle weiterer 
Einzelentscheidungen des 
BGH und der Instanzge-
richte begleitet.

In 14 Kapiteln sowie einem 
Anhang werden vom Autor 
Themen wie die Rechtsna-
tur, das Zustandekommen, 
die Unwirksamkeit und die 
Beendigung des Makler-
vertrages behandelt. Auch 
die Verpflichtungen aus 
dem Maklervertrag werden 
erläutert.

Darüber hinaus geht es um die Vergü-
tung des Maklers, Haustürgeschäfte, 
allgemeine Geschäftsbedingungen 
sowie um prozessuale und lauter-

keitsrechtliche Fragen. Dabei ist die 
Befassung des akquisitorisch tätigen 
Maklers mit dem neuen Lauterkeits-
recht insbesondere im Hinblick auf 
die beiden EG-Richtlinien „Unlautere 
Geschäftspraktiken“-Richtlinie und 
„Irreführungs“-Richtlinie zur Vermei-
dung von unnötigen Schadensersatz-
prozessen wichtig. 

Das vorliegende Buch ist sowohl für 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als 
auch für Studierende ein guter Beglei-
ter auf dem Weg zur Vervollständigung 
ihrer Kenntnisse.

Wolfram Mutschler, Einführung in 
das Recht des Immobilienmaklers, 
Hammonia-Verlag, 1. Auflage 2010, 
166 S., ISBN-Nr. 978-3-87292-332-5, 
25,80 Euro
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Ulrich Pfeiffer (Hrsg.)

Unter dem Motto und Buchtitel „Eine neo-
soziale Zukunft“ hat Ulrich Pfeiffer als He-
rausgeber zwölf Autoren vereint, die sich 
mit dem Sozialstaat unter ver-
schiedenen Aspekten, u. a. mit 
dem Gesundheitssystem, dem 
Arbeitsmarkt, der Wohnungs-
politik, Familienpolitik, Schule 
und der Stadt von morgen kri-
tisch auseinandersetzen.

Für die Autoren und den 
Herausgeber steht fest: Der 
Sozial- und Bildungsstaat ist 
an seine Grenzen gestoßen – 
Grenzen der Belastung, Grenzen der Um-
verteilung und Grenzen der Wirksamkeit. 
Seine Ziele sind dennoch jung und frisch 
wie bei seiner Geburt, denn die Menschen 
brauchen unverändert Absicherung gegen 
die großen Lebensrisiken.

Neosoziale Reformen, die auch die unge-
wollten negativen Nebenwirkungen und 
die Einbettung des Sozialstaats in Märkte 
systematisch einkalkulieren, müssen den 
lähmenden Problemstau – u. a. bei Arbeits-
losigkeit und unzureichenden Aufstiegs-

Eine neosoziale Zukunft 

chancen für Kinder aus Unterschichten 
oder Unterausbildung – durch wirksamere 
Politik abarbeiten, damit nicht neue Krisen 

zu brutalen Lehrmeistern wer-
den. Solidarität bleibt kostbar, 
aber auch immer knapp. 

Eine Lobbykratie – seit langem 
zu stark geworden – hat viel 
zu viel Herumverteilung ohne 
soziale Ergebnisse hervorge-
bracht und diskreditiert den 
Sozialstaat. Gerade deshalb 
muss Arbeit wieder knapper 
werden. Effektivere Märkte 

und ein intelligenterer Bildungs- und So-
zialstaat werden weniger Ungleichheit her-
vorrufen und damit die Abhängigkeit von 
Sozialtransfers senken, so die Autoren.

Ulrich Pfeiffer (Hrsg.),  
Eine neosoziale Zukunft, VS Verlag  
für Sozialwissenschaften/GWV  
Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2010,  
ISBN 978-3-531-17043-5, 24,90 Euro

Horst Reul, Die Sanierung der Sanie-
rung. Grundlagen und Fallbeispiele,  
2. überarbeitete und erweiterte Auflage, 
208 S., Fraunhofer IRB Verlag 2009, 
ISBN 978-3-8167-7571-3, 39,00 Euro

Horst Reul 

In der Praxis zeigt sich, dass so manche 
gut gemeinte, aber nicht professionell vor-
bereitete Sanierung erfolglos ist und eine 
noch viel aufwändigere erneute Instand-

setzungsmaßnahme, 
die Sanierung der Sa-
nierung, auslöst.

Der Autor beschäftigt 
sich in der 2., überar-
beiteten und erwei-
terten Auflage des vor-
liegenden Buches mit 
häufigen Schadensbil-
dern aus den Bereichen 
Boden,  Flachdach, 

Mauerwerk und Fassade. Er beleuchtet 
zunächst mögliche Ursachen des jewei-
ligen Mangels, stellt verschiedene Sanie-
rungsverfahren vor und beschreibt dann 
an einem konkreten Praxisbeispiel den 

Die Sanierung der Sanierung  
Werdegang eines typischen Schadensfalls 
von der ursprünglichen Ausführung, der 
daran anschließenden fehlerhaften Sanie-
rung bis zur zufriedenstellenden Lösung.

Ergänzt durch ein Kapitel zu den scha-
densträchtigen Flachdächern und in allen 
Teilen auf den neuesten Stand gebracht, ist 
auch die Neuauflage des Buches wieder ein 
nützlicher Ratgeber für alle, die sich mit 
den Fragen und Problemen der Mängelbe-
seitigung und der Instandsetzung beschäf-
tigen und eine kostenträchtige Sanierung 
der Sanierung vermeiden wollen.

Das Immobilienvermögen einschließ-
lich der materiellen Infrastruktur in 
Deutschland beläuft sich auf gut 6,5 
Billionen Euro. Der größte Teil hier-
von entfällt auf Wohnimmobilien. 
Investitionen in Immobilien gelten 
vielen Menschen als sicher. Doch 
stimmt dies auch angesichts der 
demographischen Entwicklung in 
Deutschland? 

Seit fast 
40 Jahren 
werden zu 
wenige Kin-
der geboren. 
Die Einwoh-
nerzahl in 
Deutschland 
wird bis zur 
Jahrhundert-
mitte nach 
gängigen 

Vorausberechnungen um zehn bis 
16 Prozent abnehmen. Gleichzei-
tig altert die Gesellschaft. Dies hat 
weitreichende Auswirkungen auch 
auf die Nachfrage nach Immobilien, 
zumal die regionalen Unterschiede 
erheblich sind. 

Das vorliegende Buch bietet eine 
strukturierte Analyse der demogra-
phischen Auswirkungen nicht nur 
für Wohnimmobilien, sondern auch 
für Büro-, Einzelhandels- und Pfle-
geimmobilien sowie für die wich-
tigsten materiellen Infrastruktur-
segmente und für ausgewählte Aus-
landsmärkte. Hierbei geht es nicht 
nur um die Risiken der Entwicklung, 
sondern auch um Chancen und 
Handlungsmöglichkeiten für Inves-
toren und Entscheidungsträger der 
öffentlichen Hand. 

Demografie und 
Immobilien

Tobias Just 

Tobias Just, Demografie und  
Immobilien, Oldenbourg  
Wissenschaftsverlag 2009,  
273 S., ISBN 978-3-486-58871-2,  
44,80 Euro.
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Panorama 

Aktueller Zahlenspiegel	 2/2010

Rahmendaten zur Wohnungswirtschaft in Deutschland

Bevölkerung
     (Inländerkonzept)

4. Vierteljahr Veränderung
gegen Vorjahr2008 2009

Bevölkerungsstand (1.000 Einwohner) 82.058 81.773 -0,3 %

Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen
Veränderung gegen Vorjahr
auf Basis der Preise von 2000

3. Vierteljahr Veränderung
gegen Vorjahr2008 2009

Mrd. EUR; in jeweiligen Preisen preisbereinigt

Bruttoinlandsprodukt (Mrd. EUR)
dar.: �Bauinvestitionen (Anlageinvestitionen Bauten) 

dar.: Wohnbauten

634,1
67,2
37,4

616,0     
68,1    
38,2     

-7,1 %     
-2,9 %     
-3,4 %     

Verbraucherpreisindex
(2005 = 100)

Januar Veränderung
gegen Vorjahr2009 2010

Verbraucherpreisindex aller privaten Haushalte 106,3 107,1 +0,8 %     

Mietpreisindex
(2005 = 100)

Januar Veränderung
gegen Vorjahr2009 2010

Wohnungsmiete (einschl. Nebenkosten) insgesamt
Wohnungsmiete (inkl. Miete von Eigentumswohnungen) 
      Altbauwohnungen
      Neubauwohnungen

104,2
104,1
104,9
104,0

105,3
105,2
106,1
105,0

+1,1 %
+1,1 %
+1,1 %
+1,0 %

Index der Mietnebenkosten
(2005 = 100)

Januar Veränderung
gegen Vorjahr2009 2010

Wasserversorgung
Müllabfuhr
Abwasser
Andere Nebenkosten

104,7
103,6
103,8
106,6

106,4
103,6
106,1
108,2

+1,6 %
+0,0 %
+2,2 %
+1,5 %

Index der Energiekosten
(2005 = 100)

Januar Veränderung
gegen Vorjahr2009 2010

Strom
Gas
Flüssige Brennstoffe
Feste Brennstoffe
Zentralheizung/Fernwärme

123,7
147,8
104,2
111,2
139,5

128,5
117,8
111,5
115,6
123,0

+3,9 %
-20,3 %
+7,0 %
+4,0 %
-11,8 %

Baupreisindex (2005 = 100)
(ohne Umsatzsteuer)

4. Vierteljahr Veränderung
gegen Vorjahr2008 2009

Bauleistungen (Neubau) am Wohngebäude 
      Rohbauarbeiten
      Ausbauarbeiten

109,7
110,3
109,1     

110,0
109,7
110,2     

+0,3 %     
-0,5 %     

+1,0 %     

Baulandpreise
(in EUR je qm)

2. Vierteljahr Veränderung
gegen Vorjahr2008 2009

Kaufwerte für baureifes Bauland (EUR je qm) 
      Geschäftsgebiet
      Geschäftsgebiet mit Wohngebiet gemischt
      Wohngebiet
      Industriegebiet
      Dorfgebiet

123,40
253,34

108,06
130,36
42,70
59,31

130,19
141,27
125,45
143,40
30,26
51,34

+5,5 %     
-44,2 %     
+15,5 %     

+10,0 %     
-29,1 %     
-13,4 %     

Index des Auftragseingangs im Baugewerbe
(Wertindex 2005 = 100)1

November Veränderung
gegen Vorjahr2008 2009

Hoch- und Tiefbau 
      Wohnungsbau

90,9
87,9

90,9
89,9

+0,0 %
+2,3 %

Wohnungsbaugenehmigungen2 Januar bis November Veränderung
gegen Vorjahr2008 2009

Genehmigungen insgesamt (einschl. Bestandsmaßnahmen)
dar.: �Wohnungen (Neubau) in Einfamilienhäusern 

Wohnungen (Neubau) in Zweifamilienhäusern 
Wohnungen (Neubau) in Mehrfamilienhäusern 
davon: �Eigentumswohnungen 

Mietwohnungen

160.317
67.639
13.994
53.710

28.968
24.742

159.986
68.566
14.030
54.128
27,784
26.344

-0,2 %
+1,4 %
-0,3 %
+0,8 %
-4,1 %
+6,5 %

1	 �Die Wohnungsbaufertigstellungen werden nur noch jährlich vom Statistischen Bundesamt gemeldet.  
Die Fertigstellungen für 2008 wurden mit dem Aktuellen Zahlenspiegel Juli 2009 veröffentlicht.

©GdW

Aus dem  
Statistischen Bundesamt 

Bauhauptgewerbe  
im November 2009

Das Statistische Bundesamt meldet für das 
Bauhauptgewerbe im November 2009 fol-
gende Zahlen: Im Vergleich zum November 
2008 sind die Auftragseingänge preisberei-
nigt um 0,5 % gestiegen. Während die Bau-
nachfrage im Hochbau um 0,4 % abnahm, 
erhöhte sie sich im Tiefbau um 1,3 %. Die 
Beschäftigtenzahl erhöhte sich gegenüber 
dem Vorjahresmonat leicht um 0,6 %.

Der Gesamtumsatz belief sich im Berichts-
monat auf rund 8,4 Milliarden Euro und lag 
damit um 0,5 % niedriger als im November 
2008. In den ersten elf Monaten 2009 
betrug der Gesamtumsatz des Bauhauptge-
werbes zusammengenommen 75,4 Milliar-
den Euro, er lag damit um 4,2 % unter dem 
Niveau der ersten elf Monate 2008.

Anteil der Einwohner  
mit Migrationshintergrund  
leicht gestiegen

Im Jahr 2008 hatten 15,6 Millionen der ins-
gesamt 82,1 Millionen Einwohner Deutsch-
lands einen Migrationshintergrund. Das 
heißt, 19 % der Bevölkerung sind seit 1950 
nach Deutschland zugewandert oder Nach-
kommen von Zuwanderern (2007: 18,7 %, 
2005: 18,3 %).

Der gestiegene Anteil ist auf zwei Ursa-
chen zurückzuführen: Gegenüber 2007 
ist die Bevölkerung mit Migrationshin-
tergrund durch Zuzug und Geburten um 
155.000 angewachsen. Gleichzeitig ist die 
Bevölkerung ohne Migrationshintergrund 
um 277.000 auf 66,6 Millionen zurück-
gegangen.

Neue Daten  
zum Bevölkerungsrückgang

Die Einwohnerzahl Deutschlands ist nach 
einer Schätzung des Statistischen Bundes-
amtes 2009 gegenüber dem Vorjahr erneut 
leicht gesunken. 

Der Rückgang wird auf etwa 0,3 % ge-
schätzt, von 82,0 Millionen Einwohnern 
Ende 2008 auf 81,8 bis 81,7 Millionen En-
de 2009. Damit setzt sich die Abnahme 
der Bevölkerungszahl weiter fort. Seit 
2003 hat Deutschland jedes Jahr Einwoh-
ner verloren.�
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Das „Qualitätssiegel Betreutes Wohnen für ältere 
Menschen Nordrhein-Westfalen“ steht für anerkannte 
Qualität im Betreuten Wohnen – und dies bei Bestands- 
und Neubauprojekten! Daher bietet es Anbietern und 
Verbrauchern Orientierung und Sicherheit bei der 
Planung oder der Suche nach Betreuten Wohnprojekten. 

In unserer Informationsbroschüre fi nden Sie alle grund-
legenden Informationen bzgl. des Qualitätssiegels sowie 
Hinweise zum Prüfungsprozess. 

Weitere Informationen erhalten Sie über unsere 
Geschäftsstelle.
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 Ein Siegel für 
mehr Qualität!

Kuratorium Betreutes Wohnen

www.kuratorium-nrw.de

Geschäftsstelle 
Springorumallee 5
44795 Bochum

Tel.: 0234 89034-16
Fax: 0234 89034-49
Mail: info@kuratorium-nrw.de

Anzeige_Qualitätssiegel.indd   1 22.02.2010   17:45:48 Uhr




